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104 Bürgermeisterkongress in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe (BBK) führt am 11. und 12. April 2011 zum vierten Mal 
gemeinsam mit dem Behördenspiegel den „Bürgermeister-
kongress“ durch, bei dem sich jährlich in Bad Neuenahr-Ahr-
weiler Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kreisangehö-
riger Städte und Gemeinden treffen, um sich über Risiken, 
Prävention und Krisenmanagement im Katastrophen- und 

Bevölkerungsschutz auszutauschen und zu informieren (Alle 
Infos finden Sie unter www.buergermeisterkongress.de). 

Es geht hierbei um die Reaktion auf außergewöhnliche Er-
eignisse wie z.B. verkehrsbedingte Unglücke, Hochwasser 
oder andere Ereignisse über- oder unterhalb der Schwelle zur 
Katastrophe. Solche Situationen und die notwendigen Ent-
scheidungsoptionen werden mit Experten analysiert und in 
Foren näher erörtert. Laut dem bisher geplanten Programm 
geht es z.B. um die Punkte

• „Unwettererfahrung Starkregen“

•  „ICE-Unfall von Eschede und seine 
langfristigen Folgen“

•  „Krisenmanagement auf der Ebene 
der Gemeinde“ 

•  „Pandemievorsorge – Logistikkon-
zepte aus Sicht eines Herstellers“

•  „Risikoanalyse im Bevölkerungs-
schutz“

• „Stromausfall“

• „Digitalfunk“

• „Masterplan Daseinsvorsorge”

•  „Bevölkerungsschutz international: 
Aktivitäten der EU“

•  „Krisenmanagementausbildung durch Computergestützte 
Simulation“

•  „Notfallevakuierung von Krankenhäusern und Pflegeheimen“

•  „Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung  
auf örtlicher Ebene“
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•  „Risikoabschätzung bei Großveranstaltungen – Konsequen-
zen aus der  Loveparade“

• „Ausbildung und Training als präventive Maßnahme”

Neben Bürgermeisterinnen/ Bürgermeistern sind auch an-
dere Verantwortliche der kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden willkommen. Mehr Informationen zu dem Kongress 
erhalten Sie unter www.buergermeisterkongress.de. (Quelle: 
DStGB-Aktuell 0611 vom 04.02.2011)

Az.: I 130-01-3 Mitt. StGB NRW März 2011

105 Tipps zur Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Die Ausschreibung und Beschaffung von neuen Feuerwehr-
fahrzeugen ist für jede Kommune und auch für die Feuer-
wehr eine entscheidende Frage. Sie bedeutet die langfristi-
ge Bindung an ein bestimmtes Fahrzeug etc.; deshalb sind 
frühzeitige Planung und effiziente Kontrolle von besonderer 
Bedeutung. Eine aktuelle Fachempfehlung des Deutschen 
Feuerwehrverbandes beantwortet erste Fragen und kann 
vor allem als Hilfestellung für Kommunen und Feuerweh-
ren dienen, die nicht so häufig mit Ausschreibungen und 
Beschaffungen von neuen Feuerwehrfahrzeugen zu tun 
haben.

Die Fachempfehlung enthält folgende Punkte:

•  Erläuterungen zum aktuellen Stand der Vergaberichtlinien
 
•  Vorplanungen zur Beschaffung 

•   Beachtung der Ausschreibungs- und Vergaberichtlinien, 
Vergabeart 

•     Vorbereitung des Ausschreibungsverfahrens, Erstellung von 
Leistungsverzeichnissen, Vergabe- und Vertragsbedingun-
gen zum Leistungsverzeichnis 

•  Durchführung des Ausschreibungsverfahrens 

•  Auswertung der Angebote – Festlegung des Auftrages 

•   Einspruchsfristen, Auftragserteilung, Kontrolle der Auf-
tragsbestätigung 

•  Auftragsabwicklung 

Als Anlagen sind der Fachempfehlung der Vordruck der 
Vergabe-Bekanntmachung, die Bewertungsmatrix der Zu-
schlagskriterien, der Vordruck der Bekanntmachung über ver-
gebene Aufträge sowie der Auszug aus der Instandsetzungs-
kostentabelle zum Aussonderungsverfahren für Fahrzeuge 
des Bundes beigefügt.

Zum Herunterladen gibt es die Fachempfehlung in Internet 
unter www.feuerwehrverband.de/fahrzeugbeschaffung.ht-
ml (Quelle: DStGB-Aktuell 0611 vom 09.02.2011)

Az.: I 130-05 Mitt. StGB NRW März 2011

106 Erkenntnisse zur Sicherheit bei 
Großveranstaltungen

Nach der Loveparade-tragödie von Duisburg im Sommer 
2010 hatte der DStGB dazu aufgerufen, die Ursachen der 
Loveparade-tragödie genau zu analysieren und die not-
wendigen Schlüsse zu ziehen, um Vergleichbares in der 
Zukunft auszuschließen. Inzwischen ist die Sicherheit von 
Großveranstaltungen thema von Netzwerken engagierter 
Personen und Organisationen sowie von ersten Handrei-
chungen (AGBF, vfdb…). Bei einem „Symposium Großveran-
staltungen“ am 03. Februar wurde in Bonn im Bundesamt 
BBK der Startschuss für ein Netzwerk gegeben, das künftig 
bundesweit zusammenwirkt, um Erkenntnisse zu diesem 
Thema zusammenzutragen und über mögliche Konsequen-
zen zu diskutieren.
Eine Frage ist z.B., wie im Bereich der Sicherheit von Groß-
veranstaltungen die Angebote der zentralen Aus- und 
Fortbildungseinrichtung des Bundes im Bevölkerungs-
schutz „AKNZ“ (=Aus- und Weiterbildung an der Akademie 
für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz) 
erweitert werden könnten. Offenbar gibt es in Deutsch-
land wenig qualifizierte Ausbildung in diesem Bereich 
und die Planungen und Durchführungen derart großer 
Veranstaltungen ist so komplex, dass vor allem diejeni-
gen eine Hilfestellung benötigen, die hierin noch wenig 
erfahren sind. 

StGB NRW-Termine

16.03.2011   Erfahrungsaustausch AöR Frühjahr 2011 EA 
Anstalt öffentlichen Rechts in Düsseldorf

17.03.2011  102. Sitzung des Ausschusses für Struktur-
politik und Verkehr 

28.03.2011   Sitzung des Arbeitskreises Mittelstadt in 
Ratingen

29.03.2011   Sitzung des Rechts-, Verfassungs-, Personal- 
und Organisationsausschusses in Düssel-
dorf 

Fortbildung des StGB NRW

31.03.2011   Sozialseminar zur Umsetzung der UN-
Konventionen Behindertenpolitik

12.05.2011   Verkehrsseminar zur Straßenunterhaltung

Fortbildung der KuA NRW GmbH

02.03.2011   Seminarreihe Grundstücksentwässerung
Dichtheitsprüfungen in Duisburg

16.03.2011  Seminarreihe Grundstücksentwässerung
 Öffentlichkeitsarbeit in Düsseldorf
15.03.2011  4. Datenschutzkongress in NRW in Bo-

chum 
31.03.2011   Die Erhebung kommunaler Abwassergebüh-

ren unter Berücksichtigung der Rechtspre-
chung des OVG NRW in Essen

Informationen über Seminartermine bei der KuA-NRW  
Geschäftsstelle, Cecilienallee 59, 40474 Düsseldorf, 
tel.: 0211-43077-25, dumsch@kua-nrw.de, www.kua-nrw.de
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Es gibt auch schon erste Handreichungen zum thema Si-
cherheit von Großveranstaltungen, über die Sie sich im Inter-
net unter www.agbf.de und www.vfdb.de näher informieren 
können.

•   So findet sich unter www.agbf.de zum kostenlosen Download 
die 19-seitige Broschüre „Vorbeugender Brand- und Gefah-
renschutz bei Großveranstaltungen Eine Handreichung für 
Sicherheitsbehörden, Polizei und Brandschutzdienststellen“, 
die das Kreisverwaltungsreferat der bayerischen Landes-
hauptstadt München (HA IV – Branddirektion) verfasst hat.

•   Ferner sei auf die Richtlinie 03-03 der Vereinigung zur För-
derung des Deutschen Brandschutzes – vfdb – hingewie-
sen. Sie enthält auf 16 Seiten das Ergebnis einer Abstim-
mung von Wissenschaftlern und Praktikern von der vfdb 
und der AGBF zum thema „Einsatzplanung Großveranstal-
tungen“ und ist über die vfdb zu beziehen (Bestell-Nr.: vfdb 
03-03, Ausgabe: 2010-11, Preis: 9.74 Euro).

•   Die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brand-
schutzes (vfdb) stellt unter www.vfdb.de auch texte zum 
kostenlosen Download zur Verfügung, die sich unter der 
Überschrift „vfdb Dokumente zu Großveranstaltungen“ 
unter anderem mit den Ursa chen der Love Parade-tragö-
die in Duisburg und den Konsequenzen für die Sicherheit 
von Großveranstaltungen auseinander setzen und mit der 
Bemerkung versehen sind, dass Kommentare und Anre-
gungen hierzu erwünscht sind. 

Quelle: DStGB-Aktuell 0611 vom  07.02.2011

Az.: I 130-01-3 Mitt. StGB NRW März 2011

107 Tag des offenen Denkmals am 11.09.2011

Der tag des offenen Denkmals 2011 findet am 11. September 
statt. Deutschlandweit haben bereits die Vorbereitungen für 
den Denkmaltag begonnen. 4,5 Millionen Kulturbegeisterte 
besuchten allein im vergangenen Jahr die mehr als 7.500 
geöffneten Baudenkmale, Gärten, Parks und archäologische 
Stätten, die sich bundesweit der Öffentlichkeit präsentier-
ten. 2011 steht der tag des offenen Denkmals unter dem 
Motto „Romantik, Realismus, Revolution – Das 19. Jahrhun-
dert“. Damit widmet sich der tag des offenen Denkmals 
auf vielfachen Wunsch erstmalig einer Zeitepoche. Das 19. 
Jahrhundert mit seinem kulturellen, technischen, politi-
schen und sozialen Wandel bietet am Denkmaltag so gut 
wie allerorts Anknüpfungspunkte. Es geht um Beispiele 
von der Romantik und ihrer an Mittelalter und Klassizismus 
orientierten Formsprache bis zum Beginn der Architektur 
der Moderne. Die bundesweite Eröffnung wird am 11. Sep-
tember in trier stattfinden. Der Anmeldeschluss ist bei der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz wie jedes Jahr der 31. 
Mai. Alle zum Denkmal angemeldeten Denkmale werden im 
bundesweiten Programm veröffentlicht, das sowohl unter 
www.tag-des-offenen-denkmals.de als auch gedruckt ver-
fügbar sein wird. Im Internet finden Sie auch alle wichtigen 
Informationen rund um die Aktion.

Az.: I/2 681-46 Mitt. StGB NRW März 2011

108 Umgang mit Rechtsextremismus im 
ländlichen Raum

Unter dem titel „Gemeinsam handeln: Für Demokratie in unse-
rem Gemeinwesen!“ haben die Akademie für Sozialpädagogik 
und Sozialarbeit e.V. und das Bundesnetzwerk Bürgerschaft-
liches Engagement Handlungsempfehlungen zum Umgang 
mit Rechtsextremismus im ländlichen Raum veröffentlicht. Sie 
stellen kein „Patentrezept“ dar, informieren jedoch über Strate-
gien, die bereits in einer Gemeinde erfolgreich waren und auch 
andernorts – nach Anpassung an die spezifischen Rahmenbe-
dingungen und Problemlagen vor Ort - erprobt werden könn-
ten. Die aus der Praxis in ländlichen Gemeinden abgeleiteten 
Empfehlungen geben denjenigen eine Hilfe, die sich vor Ort 
aktiv gegen Rechtsextremismus einsetzen.

Die 148 Seiten starke Broschüre steht zum kostenlosen 
Download unter www.b-b-e.de bereit und ist auch im 
Schwerpunkt „Bekämpfung des Rechtsextremismus“ unter 
www.dstgb.de verfügbar.

Sie bildet den Abschluss des Modellprojekts „Zivilgesell-
schaft stärken. Handlungsstrategien gegen Rechtsextremis-
mus im strukturschwachen ländlichen Raum“, an dem der 
DStGB mitgewirkt hat. Über die gemeinsame Fachtagung 
vom 30.09.2010 hierzu berichteten wir in DStGB-Aktuell 
4010-04. Das Projekt wurde durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des 
Bundesprogramms „kompetent. für Demokratie“ von No-
vember 2008 bis Dezember 2010 gefördert.

Die nun vorliegende Handreichung richtet sich insbesonde-
re an so genannte deutungsmächtige lokale Akteure, also 
Menschen, die in einer Gemeinde oder einer Region eine 
besondere Anerkennung genießen und/oder eine Schlüs-
selperson der Kommune darstellen (wie z.B. Bürgermeister/-
innen, Vertreter/ -innen der Kommunalverwaltung und -po-
litik sowie Verantwortungsträger/- innen bei der Polizei, in 
der Kirche, von Vereinen und in der Jugendarbeit). Darüber 
hinaus sollen sich grundsätzlich alle Bürger/-innen in länd-
lichen Gemeinden als Zielgruppen angesprochen fühlen, die 
gegen Rechtsextremismus vor Ort aktiv werden wollen und 
sich informieren möchten, wie sie dabei vorgehen können.

Lokale Strategien zur Bekämpfung des Rechtsextremismus 
können mit Hilfe der Empfehlungen besser die demokrati-
schen Potenziale vor Ort aktivieren und somit effektiver der 
bedrohlichen Entwicklung, die sich manchen Orts in mas-
siven Einflussnahmeversuchen der rechtsextremen Szene 
zeigt, begegnen. 

Die Handreichung sieht vor allem folgende Punkte vor:

Präventionsstrategien gegen Rechtsextremismus im länd-
lichen Raum. 

Kapitel 1: Kommunale Strategien zur Rechtsextremismus-
prävention. 
Kapitel 2: Bürgerschaftliches Engagement als Präventions-
strategie gegen Rechtsextremismus. 
Kapitel 3: Kommunale Demokratieförderung durch Partizi-
pation und Beteiligung. 
Kapitel 4: Mittelbeschaffung für Initiativen und Projekte . 
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Interventionsstrategien gegen Rechtsextremismus im länd-
lichen Raum.
Kapitel 1: Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus im 
lokalen öffentlichen Raum. 
Kapitel 2: Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus im 
vorpolitischen Raum. 
Kapitel 3: Lokalgeschichte und Heimat als Bezugspunkte 
demokratischen Handelns . 
Kapitel 4: Aufbau von Initiativen und Empfehlungen für die 
Praxis . 
Kapitel 5: Der Umgang mit Rechtsextremismus im persön-
lichen Umfeld. 
Kapitel 6: Intervention und Prävention gegen Rechtsextre-
mismus im Vereinsleben. 
Kapitel 7: Der Umgang mit Rechtsextremismus in der Kom-
munalpolitik.

Service-Teil: Checklisten. Mustermaterialien. Methoden Ex-
terne Hilfen. Material- und Literaturhinweise.

Quelle: DStGB-Aktuell 5010 vom 17.12.2010

Az.: I/2 Mitt. StGB NRW März 2011

109 Neue kommunale Wege in ein 
barrierefreies Leben

Die Stadtverwaltung Herzogenrath hat Audio CDs mit allen 
wissenswerten Informationen über Herzogenrath heraus-
gegeben. 

Unter dem Leitsatz: „Ohren auf – unsere Stadtbroschüre hat 
sprechen gelernt!“ will man mit dieser akustischen Hilfe ins-
besondere seh- und leseschwachen Bürgern die Möglichkeit 
eröffnen, sich ohne visuelle Hindernisse über die Stadt zu 
informieren. Darüber hinaus können Informationen auch zur 
Unterstützung der schulischen Heimatpflege im Unterricht 
eingesetzt werden.

Weitere detaillierte Informationen zu diesem Projekt erteilt 
gerne die Pressereferentin, Petra Baur, tel.: 02406/83-234, 
E-Mail: petra.baur@herzogenrath.de

Az.: I/1 030-00 Mitt. StGB NRW März 2011

110 Prüfungserleichterter Aufstieg in den 
gehobenen nichttechnischen Dienst

Das Rheinische Studieninstitut in Köln bietet ab Mai 2011 
einen entsprechenden Kurs an. Folgender Ablauf ist geplant:

Einführungslehrgang
02.05.2011 – 22.07.2011

Aufstiegslehrgang
16.04.2012 – 06.07.2012
im Anschluss an die Einweisungszeit gem. § 45 VAP g.D.

Die mündliche Prüfung soll im Herbst 2012 erfolgen.

Kostenbeitrag: Institutszugehörige 
2011: 658,00 Euro
2012: 467,00 Euro

Sonst. teilnehmer/innen
2011: 952,00 Euro
2012: 678,00 Euro

Meldeschluss: 25.03.2011

Die Anmeldung erfolgt direkt beim Rheinischen Studien-
institut für kommunale Selbstverwaltung in Köln, Konrad-
Adenauer-Str. 13, 50996 Köln (Rodenkirchen), tel.: 0221/937 
66-3, Fax: 0221/ 937 66-50, www.rheinstud.de, abt.koeln@
rheinstud.de.

Az.: I/1 043-04-0 Mitt. StGB NRW März 2011

Finanzen und Kommunalwirtschaft

111 Programmänderungen und neues 
Förderprodukt der KfW

Die KfW hat über eine Verbesserung der Fördermöglichkei-
ten im Programm „Energieeffizient Sanieren – Kommunen“ 
(Programm-Nr. 218) ab 01.04.2011 sowie ein neues KfW-För-
derangebot für Investitionen in eine energieeffiziente Stadt-
beleuchtung „KfW-Investitionskredit Kommunen Premium 
– Energieeffiziente Stadtbeleuchtung“ (Programm-Nr. 215) 
ab 01.04.2011 informiert. Durch die Förderung von Investiti-
onen in die Einsparung von Energiekosten wird nicht zuletzt 
auch der Entlastung der kommunalen Haushalte vor dem 
Hintergrund der schwierigen Finanzsituation der Kommu-
nen Rechnung getragen.

1.  Verbesserung der Fördermöglichkeiten im Programm „Ener-
gieeffizient Sanieren – Kommunen“ (Programm-Nr. 218) ab 
01.04.2011

In diesem aus Bundesmitteln besonders zinsverbilligten 
Programm wird eine deutliche Ausweitung des Förderan-
gebots vorgenommen. Gleichzeitig erfolgt eine Anpassung 
der technischen Mindestanforderungen an die aktuelle Ent-
wicklung. Im Einzelnen kommt es zu folgenden Änderungen:

•   Die bisher bestehende Beschränkung auf Gebäude der 
Bildungsinfrastruktur wird aufgehoben. Künftig kann 
die energetische Sanierung aller Nichtwohngebäude der 
kommunalen und sozialen Infrastruktur gefördert wer-
den. Damit bietet dieses Programm jetzt auch günstige 
Finanzierungsmöglichkeiten zum Beispiel für die energe-
tische Sanierung von Rathäusern, städtischen Kulturein-
richtungen, Gemeindezentren und anderen kommunalen 
Gebäuden. 

•   Neben den bisher bestehenden Fördermöglichkeiten für 
die Durchführung von Einzelmaßnahmen und einer Kom-
plettsanierung zum KfW-Effizienzhaus 100 wird es künftig 
eine weitere, anspruchsvollere Förderstufe geben. Sofern 
nach einer Komplettsanierung 85 % des in der Energie-
einsparverordnung (EnEV2009) genannten Höchstwertes 
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für den Jahresprimärenergiebedarf (QP) für Neubauten 
nicht überschritten wird, kann eine Förderung auf Basis 
der KfW-Effizienzhausstufe 85 erfolgen. Damit erfolgt die 
Förderung der energetischen Sanierung kommunaler und 
sozialer Nichtwohngebäude künftig in zwei Effizienzhaus-
stufen (KfW-Effizienzhaus 100 und KfW-Effizienzhaus 85). 

•   Bei einer Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 100 muss der 
in der EnEV2009 genannte Höchstwert für den Jahrespri-
märenergiebedarf (Qp) für Neubauten eingehalten wer-
den. Der transmissionswärmeverlust darf künftig 115 % 
des errechneten Wertes für ein Referenzgebäude nicht 
übersteigen.

•   Die unterschiedliche Ausgestaltung des maximalen KfW-
Finanzierungsanteils in Abhängigkeit von der Lage des 
Objektes in einem Fördergebiet (GA-Fördergebiete) wird 
aufgehoben. Somit beträgt der KfW-Finanzierungsanteil 
künftig einheitlich bis zu 100 % der förderfähigen Inves-
titionen.

•   Sofern die genannten Kennwerte bei der Sanierung zum 
KfW-Effizienzhaus 100 aus Gründen des Denkmalschutzes 
nicht erreichbar sind, kann künftig einer Abweichung im 
Einzelfall zugestimmt werden. Die Zulässigkeit der Aus-
nahme wird im Vorfeld der Antragstellung durch einen 
Sachverständigen der KfW geprüft.

•   Die Förderstufe „Maßnahmepaket“ wird ab 01.04.2011 
nicht mehr angeboten. Neben einer Komplettsanierung 
ist jedoch auch künftig die Förderung von Einzelmaßnah-
men möglich.

•   Die Anforderungen bei der Durchführung von Einzelmaß-
nahmen werden an die technische Entwicklung angepasst. 
Bei einzelnen Maßnahmen (zum Beispiel Wärmepumpen) 
führt dies zu einer moderaten Erhöhung des Anforde-
rungsniveaus. 

•   Eine analoge Verbesserung des Förderangebots wird die 
KfW auch im Programm „Sozial Investieren – Energetische 
Gebäudesanierung“ (Programm-Nr. 157) umsetzen. Damit 
stehen künftig auch für alle gemeinnützigen Organisati-
onsformen (einschließlich Kirchen) umfangreichere Finan-
zierungsmöglichkeiten bei der energetischen Gebäudesa-
nierung im sozialen Bereich zur Verfügung.

2.  Neues KfW-Förderangebot für Investitionen in eine ener-
gieeffiziente Stadtbeleuchtung: „KfW-Investitionskredit 
Kommunen Premium – Energieeffiziente Stadtbeleuchtung“ 
(Programm-Nr. 215) ab 01.04.2011

Investitionen in eine energieeffiziente Stadtbeleuchtung 
werden bereits bisher in den Förderprogrammen der KfW 
Kommunalbank finanziert. Wegen der klimapolitischen Be-
deutung des themas hat sich die KfW entschlossen, für die-
sen Verwendungszweck ein eigenständiges Förderangebot 
mit besonders günstigen Förderbedingungen zu schaffen.

Durch die Bereitstellung von Mitteln der KfW wird diese 
dabei besonders günstige Zinskonditionen zu Verfügung 
stellen können. Die wichtigsten Eckpunkte des Programms 
sind:

•   Der Antragstellerkreis umfasst kommunale Gebietskör-
perschaften, deren rechtlich unselbstständige Eigenbe-
triebe sowie Gemeindeverbände. Er ist damit identisch 
mit dem Basisprogramm „Investitionskredit Kommunen“ 
(Programm-Nr. 208).

•   Gefördert wird der Ersatz, die Nachrüstung sowie der Neu-
bau bzw. die Neuinstallation von Straßenbeleuchtungsan-
lagen. Darüber hinaus können jedoch auch Maßnahmen 
zur Beleuchtung von Parkplätzen, öffentlichen Freiflächen, 
Parkhäusern und tiefgaragen sowie der Beleuchtung bei 
Lichtsignalanlagen und zur Errichtung von Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge finanziert werden. 

•   Der KfW-Finanzierungsanteil beträgt bis zu 100 % der In-
vestitionskosten (einschließlich damit in Verbindung ste-
hender Kosten für Planung, Bestandsanalyse und Konzep-
terstellung). Es gibt Höchstbeträge für die verschiedenen 
Verwendungszwecke.

•   Die Kreditlaufzeit beträgt bis zu 10 Jahren, dabei sind 2 til-
gungsfreie Anlaufjahre möglich. Der günstige Programm-
zins wird für die gesamte Kreditlaufzeit festgeschrieben. 
Entsprechend der Kapitalmarktentwicklung erfolgt eine 
tägliche Anpassung des Programmzinses. Die tagaktuellen 
Konditionen werden im Internet auf der Homepage der 
KfW veröffentlicht.

Ein analoges Förderangebot wird die KfW auch für Unter-
nehmen mit mehrheitlich kommunalem Gesellschafterhin-
tergrund und private Unternehmen im Rahmen von ÖPP-
Modellen zur Verfügung stellen. Für diese Zielgruppe steht 
ab 01.04.2011 das KfW-Programm „Kommunal Investieren 
Premium – Energieeffiziente Stadtbeleuchtung“ (Programm-
Nr. 216) zur Verfügung. Die aktuellen Programm-Merkblätter 
und Formulare können in Kürze von der Homepage der KfW 
(www.kfw.de) oder im Archiv des KfW Beraterforums (www.
kfw-beraterforum.de) heruntergeladen sowie über den zent-
ralen Bestellservice der KfW (Servicenummer: 01801 / 2411113 *; 
E-Mail: bestellservice@kfw.de) bezogen werden.

Ihre Fragen zum Produkt- und Serviceangebot der KfW Ban-
kengruppe beantworten Ihnen gerne die BeraterInnen des 
KfW-Infocenters. Diese sind montags bis freitags in der Zeit 
von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr unter folgenden Rufnummern 
zu erreichen: 

-  Kommunale und soziale Infrastruktur: telefon-Nr. 030 / 
202645555

-  Unternehmensfinanzierung:  Servicenummer 01801 / 
241124 *

-  Wohnwirtschaft: Servicenummer 01801 / 335577 *)

Die aktuelle Zinskonditionenübersicht steht Ihnen im Inter-
net (www.kfw.de) und über Fax-Abruf unter der Nummer 
069 / 7431 - 4214 zur Verfügung.

* 3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, 
Preise aus Mobilfunknetzen können abweichen.

Az.: IV/1 912-05 Mitt. StGB NRW März 2011
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geprägt war. Zudem reduzierten sich die Zahlungen der Ei-
genheimzulage, bei der in jedem Jahr ein Förderjahrgang 
entfällt, ohne dass ein neuer hinzukommt, um -27,3 Prozent. 

Bei der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 
war im Jahr 2010 ein Rückgang um -30,0 Prozent (-3,7 Mrd. 
Euro) auf ca. 8,7 Mrd. Euro zu verzeichnen. Im 4. Quartal 2010 
fiel der Rückgang mit -22,0 Prozent allerdings nicht mehr so 
stark aus wie zur Jahresmitte. Das Gesamtergebnis korres-
pondiert mit der derzeit äußerst niedrigen Durchschnitts-
verzinsung. 

Bei den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag - im Wesentli-
chen Steuern auf ausgeschüttete Gewinne - lag das Ergebnis 
des Jahres 2010 um +4,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. 
Damit stieg das Aufkommen um +508 Mio. Euro auf ca. 13,0 
Mrd. Euro.

Die einzelnen Quartale verzeichneten einen sehr unter-
schiedlichen Verlauf: Mit -12,2 Prozent waren dabei die Ver-
luste im 1. Quartal 2010 recht deutlich ausgefallen. Danach 
ging es stetig bergauf (2. Quartal: +0,6 Prozent; 3. Quartal: 
+18,8 Prozent; 4. Quartal: +37,2 Prozent). Diese Sprünge 
sind nicht ungewöhnlich. Das Aufkommen hängt von der 
Gewinnentwicklung der Unternehmen im Vorjahr und den 
daraus resultierenden Gewinnausschüttungen im laufenden 
Jahr ab (mit unterschiedlicher, stark schwankender terminie-
rung). Im Gesamtergebnis machen sich die nach Überwin-
dung der Wirtschafts- und Finanzkrise sehr schnell wieder 
gestiegenen Unternehmensgewinne positiv bemerkbar. 

Besonders deutlich haben die Einnahmen aus der Körper-
schaftsteuer von der Überwindung der Krise profitiert. Noch 
im 1. Quartal 2010 hatte sich das Volumen der Körperschaft-
steuer gegenüber dem Vergleichszeitraum halbiert (-55,6 
Prozent) und damit drastisch reduziert. Bereits im 2. Quartal 
setzte die Erholung ein. Im 4. Quartal stieg das Aufkommen 
im Vorjahresvergleich um +154 Prozent, so dass im Gesamt-
jahr 2010 ein Anstieg der Einnahmen um +67,9 Prozent (+4,9 
Mrd. Euro) auf 12,0 Mrd. Euro zu verzeichnen war. Zurück-
zuführen ist dieser Zuwachs auf die deutlich verbesserte 
Gewinnsituation der Unternehmen. Die Auszahlung von 
Steuerguthaben aus Altkapital belief sich im Jahr 2010 auf 
insgesamt 2,1 Mrd. Euro; die Investitionszulagen verringer-
ten sich gegenüber dem Vorjahr um gut ein Viertel (-27,5 
Prozent) 

Die Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz (Umsatzsteu-
er/Einfuhrumsatzsteuer) übertrafen ihr Vorjahresergebnis 
um +1,7 Prozent; das bedeutet einen Anstieg um 3,0 Mrd. 
Euro auf 180,0 Mrd. Euro. Dabei entwickelten sich die Ein-
zelkomponenten uneinheitlich: Während die Umsatzsteu-
er in allen Quartalen jeweils Einbußen hinnehmen musste 
(insgesamt: -3,8 Prozent), lagen die entsprechenden Verän-
derungsraten bei der Einfuhrumsatzsteuer auf Importe aus 
Nicht-EU-Ländern mit Ausnahme des 1. Quartals im zweistel-
ligen Plusbereich und führten im Jahresergebnis zu einem 
Zuwachs von +24,2 Prozent. Geschuldet ist dies der wieder 
lebhaften Außenhandelstätigkeit. Zu berücksichtigen ist in-
sofern der steuertechnische Zusammenhang, dass ein Zu-
wachs bei der Einfuhrumsatzsteuer höhere Vorsteuerabzüge 
im Inland zur Folge hat, die tendenziell das Aufkommen der 
Binnenumsatzsteuer senken. 

112 Weitere Vergleichsrechnung zum GFG 2011

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen hat den kommunalen Spitzen-
verbänden jetzt eine weitere Vergleichsrechnung zu den 
Auswirkungen der Grunddatenanpassung im GFG 2011 zur 
Verfügung gestellt. Die neue Vergleichsrechnung gibt die 
Höhe der Schlüsselzuweisungen an, die sich ergäbe, wenn 
die Grunddatenanpassung im GFG 2011 nur teilweise, d.h. 
ohne Anpassung der Hauptansatzstaffel, umgesetzt würde. 
Neben den Ergebnissen für jede Gemeinde bzw. jeden Ge-
meindeverband werden jeweils die Differenzen im Vergleich 
zur Höhe der Schlüsselzuweisungen auf Basis des Entwurfs 
des GFG 2011 in absoluten Beträgen und prozentual ausge-
wiesen.

Die Vergleichsrechnungen stehen insgesamt im Mitglieder-
bereich des StGB NRW-Internetangebots unter Fachinfo/Ser-
vice > Fachgebiete > Finanzen und Kommunalwirtschaft > 
Kommunaler Finanzausgleich > GFG 2011 zum Abruf bereit.

Az.: IV/1 902-01/1 Mitt. StGB NRW März 2011

113 Steuereinnahmen von Bund und Ländern 
im Jahr 2010

Das Bundesfinanzministerium informiert im Monatsbericht 
Januar 2011 über die Steuereinnahmen von Bund und Län-
dern im Kalenderjahr 2010. Die bei Bund und Ländern einge-
gangenen Steuereinnahmen betrugen 488,7 Mrd. Euro und 
lagen damit um +0,8 Prozent (+3,85 Mrd. Euro) über dem 
Ergebnis des Jahres 2009. Getragen wird diese Entwicklung 
von kräftigen Zuwächsen bei den gewinnabhängigen Steu-
ern. 

I.  Entwicklung der Steuereinnahmen von Bund und Ländern 
im Jahr 2010

Die Bruttoeinnahmen aus der Lohnsteuer (vor Abzug von 
Kindergeld und Altersvorsorgezulage) lagen im Jahr 2010 
um -2,9 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahres. Bemerk-
bar machte sich hier u. a. die Kindergelderhöhung zum 1. 
Januar 2010, die zu einem Anstieg der Kindergeldzahlungen 
um +5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr führte. Auch die 
Zulagenzahlungen zur Altersvorsorge nahmen im Vergleich 
zum Vorjahr um +9,0 Prozent zu. Im Zusammenwirken mit 
den Steuererleichterungen durch das Bürgerentlastungs-
gesetz (insbesondere verbesserter Abzug von Krankenversi-
cherungsbeiträgen) verringerte sich das Kassenaufkommen 
der Lohnsteuer gegenüber dem Jahr 2009 - trotz der verbes-
serten Beschäftigungslage - insgesamt um -5,4 Prozent (-7,3 
Mrd. Euro) auf 127,9 Mrd. Euro. 

Die kassenmäßigen Einnahmen aus der veranlagten Ein-
kommensteuer haben sich im Jahr 2010 gegenüber dem Vor-
jahr von 26,4 Mrd. Euro auf 31,2 Mrd. Euro um +18,0 Prozent 
erhöht. Hierbei spielen die deutlich niedrigeren Erstattungen 
an veranlagte Arbeitnehmer (§ 46 EStG) eine Rolle (-11,6 Pro-
zent), wobei deren Vergleichsbasis im 1. Quartal 2009 noch 
von der für mehrere Jahre erfolgten Erstattung der Pendler-
pauschale nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 



7

tabelle 1: Entwicklung der Steuereinnahmen im Kalenderjahr 
20101

Die reinen Bundessteuern überschritten im Jahr 2010 das 
Vorjahresergebnis um +4,6 Prozent (+4,1 Mrd. Euro) auf 93,4 
Mrd. Euro. Der Vorjahresvergleich ist allerdings durch die Ver-
lagerung der Ertragskompetenz aus der Kraftfahrzeugsteuer, 
die seit dem 1. Juli 2009 auf den Bund übergegangen ist, 
verzerrt. Ohne die Zuflüsse aus der Kraftfahrzeugsteuer wäre 
es im Berichtszeitraum zu Einbußen in Höhe von -4,9 Prozent 
gekommen. Von den aufkommensstärksten Bundessteuern 
weist lediglich die tabaksteuer ein leichtes Plus von +0,9 Pro-
zent auf. Die Einnahmen aus der Energiesteuer stagnierten 
auf dem Vorjahresniveau. Die Versicherungssteuer sank um 
-2,5 Prozent, die Stromsteuer um -1,7 Prozent und der Solida-
ritätszuschlag um -1,8 Prozent. 

tabelle 2: Verteilung der Steuereinnahmen auf die Ebenen

Auch die Entwicklung der reinen Ländersteuern war im Jahr 
2010 mit Aufkommensverlusten von -25,8 Prozent (-4,2 Mrd. 
Euro auf 12,1 Mrd. Euro) durch die Kompetenzverlagerung bei 
der Kraftfahrzeugsteuer gekennzeichnet. Ohne Berücksich-
tigung der Kraftfahrzeugsteuer wäre es zu Mehreinnahmen 
von +1,4 Prozent gekommen. Mit Ausnahme der Grunder-
werbsteuer (+8,9 Prozent) und der Feuerschutzsteuer (+0,7 
Prozent) ergaben sich bei den Ländersteuern Mindereinnah-
men (Erbschaftsteuer: -3,2 Prozent; Rennwett- und Lotterie-
steuer: -6,5 Prozent; Biersteuer: -2,3 Prozent).

Die oben stehende tabelle 1 fasst die Entwicklung der Steuer-
einnahmen von Bund und Ländern im Jahr 2010 gegenüber 
dem Vorjahr zusammen.
 
II. Verteilung der Steuereinnahmen auf die Ebenen 

In der tabelle 2 (Seitenmitte) wird die Verteilung der Steuer-
einnahmen im Jahr 2010 auf Bund, Länder, Gemeinden und 
EU dargestellt. Der Bund konnte in 2010 das entsprechen-

de Vorjahresniveau nicht erreichen. Er verzeichnete einen 
Aufkommensrückgang von -1,0 Prozent, was insbesondere 

auf deutlich höhere Abführungen an die EU (+18,9 Prozent) 
gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Die Steuerein-
nahmen der Länder stiegen leicht um +1,4 Prozent. Hingegen 
gingen die Einnahmen der Gemeinden aus der Einkommen- 
und Umsatzsteuer im Jahr 2010 gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum um -2,6 Prozent (-764 Mio. Euro) nochmals zurück. 

Az.: IV/1 903-04 Mitt. StGB NRW März 2011

114 Finanzministerkonferenz zur Grundsteuerreform

Im Januar 2010 hatte die Finanzministerkonferenz (FMK) be-
schlossen, ab Herbst 2010 eine länderoffene Arbeitsgruppe ein-

zusetzen, die sich mit der Reform der Grundsteuer beschäftigen 
sollte. Diese Arbeitsgruppe hat nunmehr ihren Bericht vorge-
legt, wobei sich die Länder nicht auf eines der vorliegenden Re-
formmodelle verständigen konnten. Die FMK hat am 27. Januar 
2011 beschlossen, alle vorgelegten Modelle zu verproben. An 
der Verprobung sollen auch die kommunalen Spitzenverbände 
beteiligt werden. Die Ergebnisse sollen bis Ende 2011 vorliegen. 

Wegen der verfassungsrechtlichen Problematik fordern der 
DStGB und der StGB NRW seit langem eine Reform der Grund-
steuer. Dabei ist eine zügige Reform umso dringender geboten, 
als der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 30. Juni 2010 (AZ: II R 
60/08) an der Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer nur für 
Stichtage bis zum 1. Januar 2007 ausdrücklich festgehalten hat.

Im Gespräch sind derzeit drei Reformmodelle:

Zum einen das so genannte Verkehrswertmodell, das über 
eine automationsgestützte Bewertung versucht, bei der Be-
messung der Grundsteuer möglichst nah am  Verkehrswert 
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des Grundstücks anzusetzen. Hierzu haben die Länder Berlin, 
Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein im 
Februar dieses Jahres eine Machbarkeitsstudie vorgelegt. 

Dem steht das im August 2010 veröffentlichte wertunab-
hängige Modell der Einfach-Grundsteuer von Bayern, Baden-
Württemberg und Hessen gegenüber, wonach die Grund-
steuer künftig nur noch auf Basis von Grundstücks- und 
Gebäudeflächen erhoben werden soll. Auf die Ermittlung 
von Grundstückswerten soll verzichtet werden. 

Als Mittelweg zwischen den beiden anderen Modellen hat 
thüringen am 25. Januar 2011 ein gebäudewertunabhängi-
ges Kombinationsmodell vorgelegt. Dieses baut auf einer 
wertorientierten Boden- und einer wertunabhängigen Ge-
bäudekomponente auf. 

Länderoffene Arbeitsgruppe legt FMK Bericht vor 

Im Januar 2010 hatte die FMK beschlossen, eine länderoffe-
ne Arbeitsgruppe, die sich mit der Reform der Grundsteuer 
beschäftigen sollte, einzusetzen. Diese Arbeitsgruppe hat 
im September 2010 ihre Arbeit aufgenommen. Auftrag der 
Arbeitsgruppe war es, die vorhandenen Reformansätze zu 
bewerten und bis Anfang 2011 Vorschläge für das weitere 
Verfahren vorzulegen. Ein entsprechender Bericht wurde der 
FMK nunmehr vorgelegt. Darin konnten sich die Länder aber 
nicht auf ein Reformmodell verständigen. 

Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände eingefordert

Während das Bundesfinanzministerium zu der Arbeitsgrup-
pe hinzugezogen wurde, lehnte die FMK eine Beteiligung der 
kommunalen Spitzenverbände bisher strikt ab. Angesichts der 
auf der Hand liegenden kommunalen Betroffenheit ist diese 
Abwehrhaltung unverständlich und inakzeptabel! Daher hat 
sich die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbän-
de mit Schreiben vom 24. Januar 2011 an die Mitglieder der 
FMK gewandt und nochmals eine Beteiligung eingefordert. 

Beschluss der FMK

Anlässlich ihrer Sitzung am 27. Januar 2011 haben die Finanzmi-
nisterinnen und Finanzminister der Länder beschlossen, sich eine 
abschließende Festlegung auf ein Reformmodell vorzubehalten. 
Zunächst sollen die vorgelegten Reformmodelle verprobt wer-
den. In die Verprobung sollen die kommunalen Spitzenverbände 
eingebunden werden. Ermittelt werden sollen auch die jeweils 
anfallenden Bürokratiekosten unter zusätzlicher Abbildung der 
Verwaltungskosten (Kosten des Finanzamtes und anderer Stel-
len bzw. der Kommune, je nach Umfang der Aufgabenzuweisung 
für die Grundsteuererhebung). Die Ergebnisse der Verprobung 
sollen bis Ende 2011 der FMK vorgelegt werden.

Az.: IV/1 931-02 Mitt. StGB NRW März 2011

115 Pressemitteilung: Kommunen gegen überhöhte 
Beteiligung an Einheitskosten

91 Städte und Gemeinden haben heute Kommunalverfas-
sungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof NRW in 

Münster eingelegt. Die Klage richtet sich gegen das Ge-
setz zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit mit 
den Kommunen, das Anfang 2010 mit den Stimmen der 
damaligen Mehrheitsfraktionen vom Landtag verabschie-
det wurde.

„Wir wehren uns gegen die überhöhte Beteiligung der Kom-
munen an den Kosten der Deutschen Einheit. Die Kommu-
nen in NRW fordern eine nachvollziehbare und inhaltlich 
überzeugende Abrechnung der einheitsbedingten Lasten“, 
erklärten der Geschäftsführer des Städtetages NRW, Dr. 
Stephan Articus, der Hauptgeschäftsführer des Landkreis-
tages NRW, Dr. Martin Klein, und der Hauptgeschäftsführer 
des Städte- und Gemeindebundes NRW, Dr. Bernd Jürgen 
Schneider.

Obwohl das Land mittlerweile sogar Zahlungen aus dem 
Länderfinanzausgleich erhält (im Jahr 2010 mehr als 350 Mil-
lionen Euro), unterstellt es im Einheitslastenabrechnungs-
gesetz statt dessen Belastungen in Höhe von etwa 800 Mil-
lionen Euro jährlich, die es bis zum Jahr 2019 fortschreibt. 
Die Beteiligung der Kommunen an diesen fingierten Lasten 
würde bis zum Ende des Solidarpakts zu kommunalen Über-
zahlungen in einer Gesamthöhe von rund 2 Milliarden Euro 
führen, so die kommunalen Spitzenverbände.

„Angesichts der ohnehin schon desolaten Lage der Kommu-
nalfinanzen ist diese Berechnung absolut inakzeptabel und 
führt alle Bemühungen zur Konsolidierung der kommunalen 
Haushalte ad absurdum“, so die Hauptgeschäftsführer wei-
ter. Die Verfassungsbeschwerde werde daher von weiteren 
142 Städten und Gemeinden finanziell und ideell unterstützt. 
Auch die Kreise haben ihre Solidarität erklärt.

„Wir begrüßen, dass die neue Landesregierung eine Stun-
dung der Abrechnung der Einheitslasten bis zur Entschei-
dung des Verfassungsgerichtshofs angekündigt hat. Ein Me-
thodenwechsel zu Lasten der Kommunen - zwanzig Jahre 
nach Herstellung der Deutschen Einheit – widerspricht gel-
tendem Recht und ist ‚Politik nach Kassenlage“, sagten die 
Hauptgeschäftsführer der kommunalen Spitzenverbände.

Az.: IV Mitt. StGB NRW März 2011

116 Landtagsanhörung zu Kommunalfinanzen

Am 21.01.2011 hat der Ausschuss für Kommunalpolitik des 
Landtags NRW eine öffentliche Expertenanhörung zum An-
trag der Fraktion der FDP „Aufbau der Kommunalfinanzen 
nach der Finanzkrise - Anreizsysteme statt Freifahrtscheine“ 
(Drucksache 15/125) durchgeführt. Die kommunalen Spitzen-
verbände haben als Arbeitsgemeinschaft im Vorfeld der An-
hörung eine schriftliche Stellungnahme zu dieser Anhörung 
abgegeben. Die schriftliche Stellungnahme kann von StGB 
NRW-Mitgliedskommunen im Mitgliederbereich des StGB 
NRW-Internetangebots unter Fachinfo/Service > Fachgebie-
te > Finanzen und Kommunalwirtschaft > Kommunaler Fi-
nanzausgleich > Finanzausgleich allgemein > Konsolidierung 
kommunaler Haushalte abgerufen werden.

Az.: IV/1 904-15 Mitt. StGB NRW März 2011
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117 Fachkongress der kommunalen 
Energiebeauftragten

Am 21./22. März 2011 findet in Goslar der 16. Deutsche Fach-
kongress der kommunalen Energiebeauftragten statt. Im 
Mittelpunkt des Kongresses steht das thema „Aktionsbünd-
nisse rund um das kommunale Energiemanagement.“

Netzwerke zur Zusammenarbeit mit anderen Städten, Ge-
meinden und Landkreisen sowie weiteren Akteuren nehmen 
vor allem angesichts der schwierigen Haushaltssituation in 
den Kommunen eine immer wichtigere Rolle ein. Dies gilt 
auch für den Bereich des kommunalen Energiemanage-
ments, der in Netzwerke eingebunden und gemeinsam mit 
Kooperationspartnern - wie Nachbarstädten und -gemein-
den, lokalen Energieversorgern, ortsansässigen Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen sowie den Bürgerinnen 
und Bürgern - deutlich mehr erreichen kann.

Weitere Schwerpunkte des Kongresses konzentrieren sich 
auf die Bereiche „Energieeffizienz“, „Erneuerbare Energien“, 
„Energie im Gebäudemanagement“ und „Beratung und Öf-
fentlichkeitsarbeit“. Dazu werden Beispiele zu Bündnissen, 
Partnerschaften und Netzwerken aus der kommunalen Pra-
xis vorgestellt und diskutiert. Ziel ist es zu zeigen, wie Kom-
munen mit Hilfe strategischer Partnerschaften wirtschaft-
liche Aspekte sinnvoll mit energetischen Erfordernissen ver-
binden können. Neben der Vermittlung von praxisgerechtem 
Fachwissen bietet die Veranstaltung in 20 verschiedenen 
Workshops breiten Raum für den Erfahrungsaustausch.

Veranstaltet wird der Kongress vom Deutschen Institut für 
Urbanistik gemeinsam mit der gastgebenden Stadt Goslar 
und dem Landkreis Goslar in Kooperation mit dem Verein 
Goslar mit Energie e.V., dem Arbeitskreis „Energieeinspa-
rung“ des Deutschen Städtetages, dem Deutschen Städ-
tetag, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, dem 
Deutschen Landkreistag und dem Niedersächsischen Mi-
nisterium für Umwelt und Klimaschutz.

Zielgruppen: Energiebeauftragte aus Städten, Gemeinden 
und Kreisen sowie aus kommunalen Unternehmen, Rats-
mitglieder.

Leitung: Dipl.-Ing. Cornelia Rösler, Deutsches Institut für 
Urbanistik.

Programmflyer/Details/Konditionen: www.difu.de/
veranstaltungen/2011-03-21/16-deutscher-fachkongress-
der-kommunalen.html.

Az.: II/3 811-16 Mitt. StGB NRW März 2011

118 Seminare zur Beamtenversorgung in NRW

Dass auf die gesetzliche Rentenversicherung in Folge des de-
mografischen Wandels erhebliche Belastungen zukommen, 
ist heute unbestritten. Dagegen führt die verfassungsrecht-
lich garantierte Altersversorgung der Beamten in der öffent-
lichen Wahrnehmung bisher eher ein Schattendasein. Doch 
auch im öffentlichen Bereich wird die demografische Ent-

wicklung erhebliche Auswirkungen haben. Es werden nicht 
nur immer mehr Beamtinnen und Beamte in den Ruhestand 
eintreten, sondern dieser Personenkreis wird zudem immer 
älter. Steigende Pensionslasten können sich zu einer ernsthaf-
ten Bedrohung für die Handlungsfähigkeit der öffentlichen 
Hand entwickeln. Es besteht bereits jetzt gesteigerter Hand-
lungsbedarf, frühzeitig finanzielle Vorsorge für die Zukunft 
zu treffen. Die nachhaltige Absicherung der Finanzierung von 
Beamtenpensionen ist für jede Kommune eine besondere He-
rausforderung. Dies gilt vor allem in Zeiten einer ausgespro-
chen angespannten Haushaltslage. Wer nicht frühzeitig mit 
geeigneten Vorsorgemaßnahmen gegensteuert, reduziert 
seine künftigen Handlungsspielräume erheblich. 

Vor dem Hintergrund der Forderung nach intergenerativer 
Gerechtigkeit und mehr transparenz im Hinblick auf das 
Ausmaß der Verbindlichkeiten ist die Bildung und Auswei-
sung von Pensionsrückstellungen integraler Bestandteil der 
kommunalen Bilanz. Die Bildung bilanzieller Pensionsrück-
stellungen an sich löst jedoch nicht das Problem der konkre-
ten Finanzierung künftiger Versorgungsverpflichtungen. So 
stellt sich dringend die Frage nach der Herkunft der dann 
erforderlichen finanziellen Mittel.

Die Fortsetzung der bisherigen Finanzierung aus dem lau-
fenden Haushalt würde zu unverhältnismäßigen Belastun-
gen führen. Ebenso scheidet ein Rückgriff auf das kommuna-
le Infrastrukturvermögen mangels Verwertbarkeit für diesen 
Zweck aus. Somit ist eine frühzeitige Vorsorge unabdingbar, 
um auch im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit die 
Handlungsfähigkeit der Kommunen langfristig zu sichern. 
Es besteht bereits jetzt gesteigerter Handlungsbedarf, wirt-
schaftlich sinnvolle und langfristig tragfähige Vorsorgemo-
delle zu prüfen und umzusetzen. Dabei sind Anforderungen 
an Lösungskonzepte und die Eignung konkreter Finanzie-
rungsmodelle zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichtauf-
gabe - auch für Kommunen im HSK - kritisch zu hinterfragen.

Das Institut für Verwaltungswissenschaften in Gelsenkir-
chen bietet in Zusammenarbeit mit dem Büro für Kommu-
nalberatung – Mechthild A. Stock zu dem wichtigen Thema 
der nachhaltigen Finanzierung von Beamtenpensionen spe-
zifische Fachseminare an, einmal als Kompaktseminar am 
29.03.2011 und als Praxisbericht am 10. Mai 2011 am Beispiel 
einer kreisangehörigen Stadt, die sich der Herausforderung 
gestellt und ein maßgeschneidertes Lösungsmodell ent-
wickelt und umgesetzt hat.Zielgruppe der Veranstaltung 
sind Personaldezernenten/-innen und Kämmerer/-innen 
sowie Führungskräfte aus dem Personal- und Finanzwesen 
in Kommunen und Kreisen Nordrhein-Westfalens.Interes-
senten für die Seminare können sich wenden an das Institut 
für Verwaltungswissenschaften (IfV) im Wissenschaftspark 
Gelsenkirchen, Munscheidstraße 14, 45886 Gelsenkirchen, 
Tel. 0209 – 167-1220, E-Mail: heidi.pauls@ifv.de.

Az.: IV/1 904-05/17 Mitt. StGB NRW März 2011

119 Seminare zur Gestaltung interner 
Kontrollsysteme

Die Implementierung interner Kontrollsysteme (IKS) ist seit 
Einführung des NKF verpflichtend. Die Anforderungen an bis-
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her bestehende Kontrollsysteme in der öffentlichen Verwal-
tung werden aufgrund der neuen Sachlage noch erweitert. 

Dabei ergibt sich ein doppelt ausgerichtetes Interesse an 
der Implementierung effizienter IKS-Systeme: Einerseits 
stellt sich aus unmittelbarem Interesse die Frage, wie durch 
interne Kontrollsysteme die Vermögensschädigung der 
Kommune durch Vermögensdelikte und dolose Handlun-
gen möglichst verhindert werden kann. Andererseits geht es 
darum, die Optimierung der Geschäftsprozesse im Hinblick 
auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Verwaltungshan-
delns sinnvoll steuern zu können. 

In der freien Wirtschaft sind gut funktionierende interne 
Kontrollsysteme und eine umfassende Compliance nicht 
nur überlebenswichtig, sondern vor allem Basis des wirt-
schaftlichen Erfolgs. Die Prüfung des IKS stellt sowohl für die 
kommunale Rechnungsprüfung als auch für Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften ein wesentliches Element im Rahmen 
des risikoorientierten Prüfungsansatzes dar.

Das Institut für Verwaltungswissenschaften in Gelsenkir-
chen bietet in Zusammenarbeit mit dem Büro für Kom-
munalberatung – Mechthild A. Stock zu diesem wichtigen 
thema spezifische Fachseminare an, einmal als Kompakt-
seminar am 23. Februar 2011 und als Intensivseminar am 
24./25. Mai 2011, jeweils im Wissenschaftspark Gelsenkir-
chen. Den teilnehmern werden die wesentlichen Elemen-
te für ein funktionierendes IKS und Möglichkeiten für eine 
erfolgreiche Implementierung in eine Verwaltungsstruk-
tur aufgezeigt. Dabei werden auch bewährte IKS-Modelle 
und Beispiele für Compliance aus der freien Wirtschaft 
vorgestellt. Ziel ist es, einen Überblick über den Bedarf an 
Gestaltung und Organisation interner Kontrollsysteme in 
der öffentlichen Verwaltung zu erarbeiten und konkrete 
Handlungsempfehlungen für eine optimale Implementie-
rung interner Kontrollsysteme vor Ort abzuleiten. 

Weiterhin wird die thematik IKS vor dem Hintergrund des 
risiko-orientierten Prüfungsansatzes in der kommunalen 
Rechnungsprüfung beleuchtet und wesentliche Aspekte 
der IKS-Prüfung diskutiert.Zielgruppe der Veranstaltung 
sind Verantwortliche aus den Bereichen Finanzverwaltung, 
Zentrale Dienste (Personal und Organisation) sowie aus der 
Rechnungsprüfung.Interessenten für die Seminare können 
sich wenden an das Institut für Verwaltungswissenschaften 
(IfV) im Wissenschaftspark Gelsenkirchen, Munscheidstraße 
14, 45886 Gelsenkirchen, Tel. 0209 – 167-1220, E-Mail: heidi.
pauls@ifv.de.

Az.: IV/1 951-01 Mitt. StGB NRW März 2011

120 Pressemitteilung: Grundsicherung 
ist Sache des Bundes

Die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen begrü-
ßen die Ankündigung von Bundesarbeitsministerin Ursula 
von der Leyen, dass der Bund die Kosten der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit voll übernehmen 
könnte. „Dies wäre ein erster Schritt hin zur dauerhaften 
Entlastung der Kommunen von den erdrückenden Sozial-

kosten“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und 
Gemeindebundes NRW, Dr. Bernd Jürgen Schneider, heute 
in Düsseldorf. 

Derzeit erhalten bundesweit rund 770.000 Menschen die 
Grundsicherung, wofür etwa 3,9 Mrd. Euro - davon in NRW 
rund eine Milliarde Euro - aufzuwenden sind. Seit der Ein-
führung im Jahr 2005 haben diese Kosten, von denen der 
Bund bisher nur rund 16 Prozent trägt, stärker als in ande-
ren Bereichen zugenommen. Experten rechnen bis 2015 mit 
einem Anstieg auf 15 Mrd. Euro. „Die Entlastung muss rasch 
erfolgen, und die Grundsicherung muss vollständig über-
nommen werden“, betonte Schneider. Noch vor der Som-
merpause müsse diese Reform umgesetzt sein.

Insbesondere dürfe die Kostenentlastung bei der Grund-
sicherung nicht an Gegenleistungen der Kommunen 
geknüpft werden - etwa bei der Gewerbesteuer oder im 
Rahmen des Bildungs- und teilhabepakets für Kinder von 
Hartz IV-Empfängern. „Es kann nicht darum gehen, den 
Kommunen finanzielle Spielräume für neue Sozialleistun-
gen zu ermöglichen. Wer das glaubt, hat den Ernst der 
Lage in den Städten und Gemeinden immer noch nicht 
erkannt“, machte Schneider deutlich. Damit Städte und 
Gemeinden in NRW ihre Finanzen dauerhaft konsoli-
dieren könnten, müssten weitere Entlastungen bei den 
Sozialaufgaben erfolgen. Angemessen wäre hierbei eine 
dynamische Beteiligung des Bundes von 50 Prozent an 
den Sozialkosten.

Az.: IV Mitt. StGB NRW März 2011

121 KfW erhöht Zinssätze für Direktkredite

Die KfW hat in ausgewählten Programmen die Zinssätze ab 
dem 11.02.2011 erhöht. 
Konditionenübersicht für Direktkredite der KfW:

Die Zinsfixierung erfolgt bei Mittelabruf.
Die aktuellen Konditionen können dem Internet (www.kfw-
foerderbank.de, Rubrik „Die aktuellen Zinssätze“) entnom-
men oder per Fax unter der Nummer 069 / 7431 4214 abge-
rufen werden (Faxgerät auf „Abruf“ oder „Polling“ stellen).

Für Fragen zum Produkt und Serviceangebot der KfW Ban-
kengruppe stehen die BeraterInnen des Infocenters der KfW 
Förderbank zur Verfügung. Sie erreichen die KfW-Beraterin-
nen telefonisch montags bis freitags, jeweils von 08:00 Uhr 
bis 17:30 Uhr unter folgenden Rufnummern:
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-  Kommunale und soziale Infrastruktur: telefon-Nr. 030 / 
202645555

-  Unternehmensfinanzierung: Servicenummer 01801 / 241124 *)

-  Wohnwirtschaft: Servicenummer 01801 / 335577 *)

*) 3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, 
Preise aus Mobilfunknetzen können abweichen.

Az.: IV/1 912-05 Mitt. StGB NRW März 2011

122 Gemeindewirtschaftsrecht und fakultative 
Aufsichtsräte

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Revitalisie-
rung des Gemeindewirtschaftsrechts (vgl. für StGB NRW-
Mitgliedskommunen Schnellbrief Nr. 155 v. 22.12.2010) ist 
für die Unternehmen und die Einrichtungen in Privat-
rechtsform, in deren Gesellschaftsvertrag ein fakultativer 
Aufsichtsrat vorgesehen ist, die Möglichkeit einer Arbeit-
nehmermitbestimmung eingeführt worden. Das Minis-
terium für Inneres und Kommunales hat zu der gesetzli-
chen Einführung einer Arbeitnehmermitbestimmung in 
fakultativen Aufsichtsräten mit Schreiben vom 20.01.2011 
ergänzende Hinweise gegeben. Dieses Schreiben ist für 
StGB NRW-Mitgliedskommunen im Mitgliederbereich des 
StGB NRW-Internetangebots unter Fachinfo/Service > Fach-
gebiete > Finanzen und Kommunalwirtschaft > Gemeinde-
wirtschaftsrecht > Sonstiges Gemeindewirtschaftsrecht 
abrufbar.

Az.: II/3 810-05/1 Mitt. StGB NRW März 2011
 

Schule, Kultur und Sport

123 NRW-Schulministerium genehmigt 
17 Gemeinschaftsschulen

17 von insgesamt 19 beantragten Gemeinschaftsschulen 
sollen in Nordrhein-Westfalen zum nächsten Schuljahr im 
Sommer starten können. Dies teilte das Ministerium für 
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
mit Presseerklärung vom 21.01.2011 mit. Das Modellvorhaben 
sei auf 6 Jahre angelegt und soll wissenschaftlich begleitet 
werden. Neben der bereits genehmigten Gemeinschafts-
schule, der Profilschule Ascheberg, würden Anträge aus 
folgenden Kommunen die Voraussetzungen für die Geneh-
migung erfüllen:

Bad Honnef, Billerbeck, Blankenheim/Nettersheim, Bochum, 
Bornheim, Burbach, Finnentrop, Kalletal, Stadt Köln (2x), Lan-
genberg, Lippetal, Morsbach, Neuenrade, Rheinberg, Sprock-
hövel.

Zwei Anträge (1x Köln, Altenbeken) hätten zum kommenden 
Schuljahr nicht genehmigt werden können.

10 der zukünftigen Gemeinschaftsschulen würden aus 2 
bestehenden Schulen (Real- und Hauptschulen) entstehen, 
6 aus einer bestehenden Hauptschule und eine aus einer 
bestehenden Verbundschule (Langenberg).

Die pädagogischen Konzepte seien sehr vielfältig. Die über-
wiegende Zahl der künftigen Gemeinschaftsschulen möch-
ten nach Mitteilung des MSW NRW auch über die Klassen 
5 und 6 hinaus integriert arbeiten, das bedeute, dass sie 
binnendifferenziert arbeiten. Zwei Schulen (Lippetal und 
Blankenheim/Nettersheim) arbeite kooperativ. Sie würden 
die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 nach schulform-
bezogenen Bildungsgängen getrennt unterrichten, und 5 
Schulen (Burbach, Sprockhövel, Bad Honnef, Ascheberg und 
Billerbeck) würden teilintegriert arbeiten, was bedeute, dass 
sie in ausgewählten Fächern gemeinsam unterrichten und 
in anderen Fächern differenziert nach Schulformen oder sie 
würden zu einem späteren Zeitpunkt nach schulformbezo-
genen Bildungsgängen differenzieren.

Eine eigene Oberstufe könnten 4 künftige Gemeinschafts-
schulen einrichten (Lippetal, Rheinberg, Blankenheim/Net-
tersheim und Finnentrop). Alle anderen würden mit den 
Oberstufen von Gymnasien, Gesamtschulen und/oder Be-
rufskollegs kooperieren. 6 Schüler würden über 2 Standorte 
verfügen (Lippetal, Neuenrade, Burbach, Bochum, Blanken-
heim/Nettersheim und Ascheberg. Alle Schulen würden die 
vorhandene Gebäudesubstanz nutzen.

Gemeinschaftsschulen müssten mindestens dreizügig sein, 
Rheinberg und Blankenheim/Nettersheim würden sogar 
sechszügige Gemeinschaftsschulen planen.Inzwischen 
lägen dem MSW schriftliche Interessenbekundungen von 
über 40 Schulträgern vor, die zum Schuljahr 2012/2013 eine 
Gemeinschaftsschule einführen wollten.

Az.: IV/2 211-35/1 Mitt. StGB NRW März 2011

124 Verwaltungsgericht Aachen zur 
Gemeinschaftsschule

Das Verwaltungsgericht Aachen hat mit Presseerklärung 
vom 15. Februar 2011 darauf hingewiesen, es habe entschie-
den, dass die Gemeinschaftsschule Blankenheim/Netters-
heim vorläufig nicht in einer Sekundarstufe II betrieben wer-
den dürfe. Die 9. Kammer des Verwaltungsgerichts Aachen 
habe mit Beschluss vom 15. Februar 2011 dem Antrag des 
Hermann-Josef-Kollegs in Kall zum teil stattgegeben. Das 
in privater trägerschaft bestehende Gymnasium hätte sich 
gegen eine vom nordrhein-westfälischen Schulministerium 
den Gemeinden Blankenheim und Nettersheim erteilte Ge-
nehmigung zur Errichtung einer Gemeinschaftsschule mit 
gymnasialer Oberstufe ab dem Schuljahr 2011/2012 gewandt, 
weil es um den eigenen Fortbestand fürchte.

Der Antrag des Hermann-Josef-Kollegs auf Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen den Ge-
nehmigungsbescheid des Ministeriums habe Erfolg, soweit 
er die Errichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Ge-
meinschaftsschule betreffe. Im Übrigen – auf den Betrieb 
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einer Gemeinschaftsschule der Sekundarstufe I bezogen – 
sei der Antrag abgelehnt worden.

Die Kammer habe zur Begründung ausgeführt, dass sich private 
Schulträger nicht gegen die Errichtung einer Gemeinschafts-
schule der Sekundarstufe I im Wege eines Schulversuchs wen-
den könnten. § 25 des nordrhein-westfälischen Schulgesetzes 
gestatte dem Schulministerium die Genehmigung von Schul-
versuchen, welche das Ziel hätten, durch längeres gemeinsa-
mes Lernen den Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstu-
fe I Verbesserungen im Schulwesen zu erreichen.

Weil der die Gemeinschaftsschule kennzeichnende schul-
formübergreifende Unterricht ausschließlich in der Sekun-
darstufe I stattfinde, könne allerdings die Errichtung einer 
gymnasialen Oberstufe nicht ohne Weiteres auf § 25 des 
Schulgesetzes gestützt werden. Hier hätte das Ministerium 
vielmehr prüfen müssen, ob die vorhandenen Schulen in der 
Region nicht ausreichen würden, um das Bedürfnis für den 
Besuch der Sekundarstufe II zu erfüllen.

Zudem habe die Kammer bemängelt, dass kein ausreichen-
der Grund vorhanden sei, den Genehmigungsbescheid auch 
hinsichtlich der Sekundarstufe II für sofort vollziehbar zu 
erklären. Eine Eilbedürftigkeit liege insoweit nicht vor, weil 
die Schülerinnen und Schüler der geplanten Gemeinschafts-
schule erst zum Schuljahr 2017/2018 in die Sekundarstufe II 
kommen würden.
Gegen den Beschluss können noch Rechtsmittel eingelegt 
werden (Az.: 9 L 51/11).

Az.: IV/2 211-35/1 Mitt. StGB NRW März 2011

125 Erhöhung der Fördersätze für die Offene 
Ganztagsgrundschule

Nach Mitteilung des Ministeriums für Schule und Weiter-
bildung NRW werden seit Bestehen der Offenen Ganztags-
schule im Primarbereich (OGS) erstmals die Fördersätze er-
höht. Ministerin Löhrmann führte hierzu aus, die Erhöhrung 
der Fördersätze um 14 % sei dringend notwendig gewesen, 
denn die lange Wartezeit habe bei den Schulen und trägern 
zu massiven qualitativen Problemen geführt. Eingeführt 
worden sei die OGS 2003. Die Erhöhung der Fördersätze sei 
zum 1. Februar 2011 wirksam geworden.

Die Landesregierung habe den Fördersatz pro Kind und 
Schuljahr von 615 auf 700 Euro und bei Kindern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf von 1.230 auf 1.400 Euro 
angehoben.

Die Hälfte der für die OGS vom Land geförderten Lehrerstel-
len könne für Fachkräfte aus Jugendhilfe, Kultur, Sport und 
weiteren Bereichen der Zivilgesellschaft genutzt werden. 
Der Anteil dieses zusätzlichen Fördersatzes steige von 205 
auf 235 Euro bzw. von 430 auf 490 Euro.

Im laufenden Schuljahr gebe es etwa 215.000 OGS-Plätze, 
davon etwas über 12.500 Plätze für Kinder mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf.

Az.: IV/2 211-13 Mitt. StGB NRW März 2011

126 Schulversuch „Abitur an Gymnasien nach 
12 oder 13 Jahren“

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW hat 
mitgeteilt, die Anträge aller 14 Gymnasien auf teilnahme 
am Schulversuch „Abitur an Gymnasien nach 12 oder 13 Jah-
ren“ seien genehmigt worden. Es sei geplant, alle an diesem 
Schulversuch beteiligten Gymnasien zu vernetzen, um einen 
Austausch untereinander zu fördern und offene Fragen aus 
ihren Reihen beantworten zu können.

An folgenden Gymnasien werde ein neunjähriger Bildungs-
gang angeboten:

1. Amos Comenius Schule Aachen
2. Städtisches Gymnasium Beverungen
3. Carolinenschule Bochum
4. Städtisches Petrus-Legge-Gymnasium Brakel
5. Gymnasium Borbeck, Essen
6. Schalker Gymnasium, Gelsenkirchen
7. Privatschulgymnasium Seilersee, Iserlohn
8. Städtisches Gymnasium Löhne
9. Geschwister-Scholl-Gymnasium, Münster
10. Peter-Paul-Rubens-Gymnasium, Siegen
11. Collegium Augustianum Gaesdonck, Goch

An folgenden Gymnasien werde sowohl ein achtjähriger als 
auch ein neunjähriger Bildungsgang angeboten:

12. Gymnasium Lohmar
13. Antoniuskolleg, Neunkirchen-Seelscheid
14. Gymnasium Petrinum, Dorsten.

Az.: IV/2 211-34 Mitt. StGB NRW März 2011

127 Urheberrechtlich geschützte Werke in Schulen 
und Kindergärten

In der Weihnachtszeit berichteten zahlreiche Medien über 
die Praxis der GEMA, bei Kindertageseinrichtungen Lizenz-
gebühren für das Kopieren von Musiknoten zu erheben. 
Die teilweise undifferenzierte Berichterstattung hat einige 
Fragen zur Vereinbarkeit der musikalischen Früherziehung 
mit urheberrechtlichen Vorgaben aufgeworfen. Bereits zuvor 
hatte der Deutsche Städte- und Gemeindebund aufgrund 
von Anfragen gewisse Unsicherheiten bezüglich der Nut-
zung urheberrechtlich geschützter Werke in Schulen und 
vorschulischen Einrichtungen festgestellt. Der DStGB hat 
deshalb einen 10-Fragen- und 10-Antworten-Katalog auf-
gestellt. Folgende Fragen werden in dem sechs Seiten um-
fassenden Papier beantwortet:

•  Welche Aufgaben und Kompetenzen hat die GEMA?

•   Muss ich einen Lizenzvertrag mit der GEMA abschließen, 
um in einer Kita Noten kopieren zu können?

•   Welche Alternativen gibt es zum Abschluss eines Lizenz-
vertrags?

•  Inwieweit ist das Abschreiben von Noten erlaubt?
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•  Wie identifiziert man gemeinfreie Werke?

•  Sind die Lizenzkonditionen der GEMA verhandelbar?

•   Erhalten kommunale Einrichtungen einen Gesamtver-
tragsnachlass?

•   Ist auch das Singen selbst oder sonstiges Musizieren li-
zenzpflichtig?

•   Was ist bei Text- und Bildkopien in Kindergärten zu be-
achten?

•  Inwieweit sind Kopien an Schulen zulässig?

•   Das Papier ist für StGB NRW-Mitgliedskommunen im 
Mitgliedsbereich des StGB NRW-Internetangebots unter 
„Fachinformationen und Service/Fachgebiete/Schule, Kul-
tur und Sport/Schule/Urheberrecht“ abzurufen.

Az.: IV/2 320-1 Mitt. StGB NRW März 2011

128 DStGB zum Lizenzierungsbedarf schulischer 
Filmvorführungen

In einer offenbar bundesweit konzertierten, nicht mit dem 
DStGB abgestimmten Kampagne bietet die Filmlizenzie-
rungs-GmbH MPLC aktuell Schulen bzw. deren kommuna-
len trägern an, eine Schirmlizenz für die Vorführung urhe-
berrechtlich geschützter Filmwerke abzuschließen. In diese 
Richtung zielte ein dem DStGB vorliegendes Schreiben der 
privaten Filmlizenzierungs-GmbH MPLC vom 18.01.2011. 
MPLC vertritt die Interessen zahlreicher Filmstudios und 
Fernsehanstalten. Die Kosten für entsprechende Lizenzen 
liegen für Schulen zwischen 200 und 700 Euro zzgl. Umsatz-
steuer pro Einrichtung. Der DStGB sieht nach einer ersten 
Prüfung der Rechtslage keine Veranlassung zum Abschluss 
entsprechender Lizenzvereinbarungen und empfiehlt vor-
behaltlich einer genaueren Prüfung, hiervon Abstand zu 
nehmen.

Die Vorführung von Filmen in Schulen ist nach der Rechts-
ansicht des DStGB bereits in aller Regel nicht öffentlich. 
In dem Fall kommt eine Urheberrechtsverletzung bereits 
grundsätzlich nicht in Betracht. § 15 Abs. 3 UrhG definiert, 
wann eine Wiedergabe öffentlich ist. Dies ist demnach dann 
nicht der Fall, wenn die Personen, denen ein Werk zugänglich 
gemacht wird, durch persönliche Beziehungen miteinander 
verbunden sind. Im Rahmen eines Klassenverbandes, eines 
Schulkurses bzw. einer Schul-AG dürfte zwischen den Schü-
lerinnen und Schülern untereinander sowie im Verhältnis zur 
Lehrkraft eine derartige persönliche Beziehung anzunehmen 
sein. Dies ergibt sich aus dem engen Kontext eines Klassen-
verbandes sowie der intensiven LehrerIn-SchülerInnen-
Beziehung im erzieherischen Kontext. Besteht insoweit bei 
einer entsprechenden Filmvorführung keine Öffentlichkeit, 
kommt eine Verletzung der Urheberrechte eines Filmwerkes 
bereits nicht in Betracht.

Selbst soweit im Einzelfall ein öffentlicher Charakter einer 
Filmvorführung angenommen oder sogar das Nähever-
hältnis innerhalb einer Schulklasse grundsätzlich in Abrede 

gestellt würde, dürfte eine Filmvorführung im schulischen 
Rahmen regelmäßig auch ohne Lizenzierung oder Entgelt-
verpflichtung zu Gunsten der Rechteinhaber zulässig sein. 
Denn § 52 Abs. 1 S. 3 UrhG bestimmt insoweit, dass für Schul-
veranstaltungen, sofern sie nach ihrer sozialen oder erziehe-
rischen Zweckbestimmung nur einem bestimmt abgegrenz-
ten Kreis von Personen zugänglich sind, keine Vergütungs-
pflicht für die Rechteinhaber besteht. Erst sofern kein Bezug 
zum Bildungsauftrag der Schulen in sozialer oder erzieheri-
scher Hinsicht mehr besteht oder sich die Veranstaltung an 
einen unbestimmten teilnehmerInnenkreis richtet, dürfte 
eine Entgeltpflicht anzunehmen sein. Dies dürfte etwa bei 
eintrittspflichtigen Großveranstaltungen der Fall sein.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht vor diesem 
Hintergrund keinen Anlass für den Abschluss einer Schirmli-
zenz mit der MPLC und rät den Kommunen als Schulträgern 
bzw. den Schulen hiervon jedenfalls vorerst ab. Dabei ist 
auch zu berücksichtigen, dass der mögliche Abschluss von 
Schirmlizenzen mit der MPLC offenbar keine umfassende 
Befugnis zur Nutzung von Filmen einräumt, wie dies etwa 
eine GEMA-Lizenz für Liedgut vermag. Die MPLC kann inso-
weit nur für den eingeschränkten Kreis der Rechteinhaber 
Nutzungsbefugnisse einräumen, deren Interessen sie auch 
in rechtlicher Hinsicht vertritt.

Die MPLC-Initiative beschäftigt im Übrigen auch die Kul-
tusminister auf Länderebene. So kündigt das bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus die rechtliche 
Prüfung der hier aufgeworfenen Fragestellung an und rät 
einstweilen davon ab, Lizenzverträge abzuschließen. (Quelle: 
DStGB Aktuell 0511 vom 04.02.2011)

Az.: IV/2 320-1 Mitt. StGB NRW März 2011

129 Preise für Hauptschulen in Olpe, Gütersloh und 
Gevelsberg

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen hat darauf hingewiesen, dass die 
Ganztagshauptschule Hakemickeschule in Olpe, die Städ-
tische Hauptschule Nord in Gütersloh und die Hauptschule 
Gevelsberg mit dem Landespreis des bundesweiten Schul-
wettbewerbs „Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, 
die zur Ausbildungsreife führen“ ausgezeichnet worden 
seien. Prämiert werde die herausragende Arbeit, die diese 
Schule bei der Vorbereitung ihrer Schülerinnen und Schüler 
auf die Berufswelt leisten. In Nordrhein-Westfalen hätten 
sich alle Hauptschulen bewerben können. Der Wettbewerb 
werde alle zwei Jahre von der Gemeinnützigen Hertie-Stif-
tung, der Bundesagentur für Arbeit, der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Deutsche Bank 
Stiftung durchgeführt und sei mit insgesamt 220.000 Euro 
dotiert.

Bundesweit hätten sich über 600 Schulen am aktuellen 
Wettbewerb beteiligt, darunter 101 Schulen aus Nordrhein-
Westfalen. Aus den Einsendungen habe eine Jury aus Bil-
dung, Wirtschaft und Wissenschaft die Landessieger ermit-
telt. Gemeinsam mit den Gewinnerinnen und Gewinnern 
der anderen Bundesländer habe die in Nordrhein-Westfalen 
erstplazierte Ganztagshauptschule Hakemickeschule aus 
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Olpe nun die Chance auf den Bundessieg. Die drei bundes-
weiten Sieger würden im Rahmen einer feierlichen Veran-
staltung am 11. Mai 2011 in Berlin durch Bundespräsident 
Christian Wulff geehrt.

Die ersten Plätze in Nordrhein-Westfalen belegten:

Az.: IV/2 211-32 Mitt. StGB NRW März 2011
 

Jugend, Soziales und Gesundheit

130 Broschüre zu Fragen häuslicher Pflege

Zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden in und von ihren 
Familien betreut. Wenn Angehörige erstmals Pflegeverant-
wortung übernehmen, stellen sich ihnen eine Vielzahl von 
Fragen. Antworten auf die 22 häufigsten Fragen gibt eine 
Broschüre, die die „Landesstelle Pflegende Angehörige“; in 
Münster mit finanzieller Unterstützung des Sozialministe-
riums herausgegeben hat. Sie gibt Hinweise zu gesetzlichen 
Regelungen, zur Kostenerstattung sowie zu Möglichkeiten 
der Unterstützung und Entlastung. Nähere Informationen 
können unter www.lpfa-nrw.de abgerufen werden.

Az.: III/2 810-11/1 Mitt. StGB NRW März 2011

131 Bildungsförderung im Elementarbereich

Die Landesregierung will der Bildungsförderung für Kinder 
eine langfristige Perspektive geben und die unterschiedli-
chen Aufträge von Kindertageseinrichtungen und Grund-
schulen eng verbinden. Denn Bildung ist der Schlüssel zum 
Aufstieg.

Zu diesem Zweck ist in einem eineinhalbjährigen Dialogpro-
zess und im Konsens mit den sechs Wohlfahrtsverbänden, 
den Kirchen, den kommunalen Spitzenverbänden sowie mit 

Expertinnen und Experten aus Praxis und Wissenschaft der 
Entwurf der „Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder 
von 0 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Schulen 
im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen“ erarbeitet worden.

Im Zentrum der Bildungsgrundsätze steht die Frage, wie es 
bereits in den frühen Lebensjahren gelingen kann, Kinder 
individuell so zu fördern, dass ihnen der Zugang zu Bildung 
offen steht – unabhängig von der Herkunft und dem Bil-
dungshintergrund der Eltern. Die Grundsätze sollen dazu 
beitragen, ein gemeinsames Bildungs- und Erziehungsver-
ständnis im Elementar- und Primarbereich weiterzuentwi-
ckeln und die Zusammenarbeit der Beschäftigten in diesen 
Bereichen im Sinne einer kontinuierlichen Bildungsbiografie 
zu verbessern.

Im Einvernehmen mit den trägern werden die Bildungs-
grundsätze bis Ende 2011 in der Praxis erprobt. Alle Kinder-
tageseinrichtungen und Schulen im Primarbereich haben 
den Entwurf der Bildungsgrundsätze erhalten und haben die 
Möglichkeit, die neuen Bildungsgrundsätze in der Praxis zu 
testen. In 66 regionalen Netzwerken aus Grundschulen und 
Kindertageseinrichtungen soll dies verbindlich geschehen. 
Die Erprobungsphase wird wissenschaftlich begleitet und 
bis Ende 2011 dauern. Unterstützt wird der Prozess durch ei-
nen Beirat, in dem neben der Praxis und den trägern beider 
Systeme auch Vertretungen der Eltern beteiligt sind. Weite-
re Informationen finden auf der Seite „Bildungsgrundsätze 
NRW“ www.bildungsgrundsaetze.nrw.de.

Az.: III/2 711-2 Mitt. StGB NRW März 2011

132 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Diese Form des Kinder- und Jugendschutzes hat das Ziel, jun-
ge Menschen zu befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen 
zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähig-
keit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung 
gegenüber ihren Mitmenschen zu führen. Er soll auch die 
Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, 
Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu 
schützen (vgl. § 14 SGB VIII). 

Zur Entwicklung von Handlungskonzepten zum erzieheri-
schen Kinder- und Jugendschutz ist eine Landesstelle einge-
richtet worden. Die Arbeitsgemeinschaft Kinder und Jugend-
schutz (AJS) betreut eine Auskunftsstelle, an die telefonisch 
oder per E-Mail Fragen, Anregungen oder Beschwerden zum 
thema erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gestellt 
werden können. Besorgte Eltern, verunsicherte Pädagogin-
nen oder Pädagogen, Kinder und Jugendliche können sich 
hier Rat, insbesondere zum themenbereich Kinder- und Ju-
gendmedienschutz einholen. 

Die AJS hält dabei kontinuierlich aktuelle Informationen und 
Angebote insbesondere zu den themenbereichen des Kin-
der- und Jugendschutzes vor, wie z.B.:

•   das Jugendschutzgesetz, 

•   den Jugendmedienschutz; 
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•   der Medienpädagogik, 

•   der Jugendkriminalität/Gewaltprävention, 

•   Prävention gegen sexuelle Gewalt 

•   Suchtprävention sowie 

•   sog. Sekten und Psychogruppen.

Nähere Informationen sind zu finden unter: www.ajs.nrw.de 
oder zu erfragen bei der AJS-Hotline unter der Nummer: 0221 
- 92 13 92-33. Die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz (AJS NRW) ist ein landesweit tätiger freier träger der 
Jugendhilfe, der die Informationstätigkeit zum Kinder- und 
Jugendschutz zur Aufgabe hat.

Az.: III/2 717 Mitt. StGB NRW März 2011

133 Neuregelungen im Sozialrecht seit Januar 2011

In den StGB NRW-Mitteilungen 47/2011vom 10.01.2011 wurde 
über die Höhe des Elterngeldes informiert. Hierbei wurde 
aufgrund eines redaktionellen Versehens der Maximalbe-
trag mit 800 Euro angegeben. tatsächlich sieht § 2 Abs. 1 
BEEG einen Höchstbetrag von 1.800 Euro vor. 

Az.: III 801 Mitt. StGB NRW März 2011
 

Wirtschaft und Verkehr

134 Neuregelung mautrechtlicher Vorschriften

Die Bundesregierung hat ein Gesetz zur Neuregelung maut-
rechtlicher Vorschriften für Bundesfernstraßen vorgelegt. 
Damit will sie die Mauterhebung auf Bundesstraßen aus-
dehnen, die vierspurig ausgebaut sind und über eine Anbin-
dung an die Autobahn verfügen. Die Einnahmen von Höhe 
von rund 100 Mio. Euro ab dem Jahr 2012 sollen der Finanzie-
rung der Bundesfernstraßen zugeführt werden.

Der Bundesrat hat sich am 11.02.2011 mit dem Gesetzentwurf 
und zahlreichen Änderungen befasst. So soll die Länge der 
neu zu bemautenden Bundesstraßenabschnitte 5 Kilometer 
nicht unterschreiten, da andernfalls ein zu starker Ausweich-
verkehr auf das nachgeordnete kommunale Straßennetz 
befürchtet wird. Dies gilt insbesondere für Bundesstraßen 
in Verdichtungsräumen und im innerörtlichen Bereich. Er-
gänzend schlägt der Bundesrat vor, die Einbeziehung neuer 
Strecken in die Maut per Verordnung zu regeln, um zukünftig 
Änderungsgesetze zu vermeiden. 

Mit dem Beschluss ist der Bundesrat hinter den Empfehlun-
gen des Verkehrs- und Umweltausschusses zurückgeblieben, 
die darüber hinaus gefordert hatten, dass eine Zweckbin-
dung der Mauteinnahmen für Bundesfernstraßen unterblei-
ben sollte. Die Ausschüsse kritisieren, dass auf diese Weise 

die Bundesfernstraßenfinanzierung gegenüber den anderen 
Bundesverkehrswegen, namentlich den Schienenwegen, be-
vorzugt werde. Sie sehen damit das Ziel einer Verlagerung 
des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene als gefähr-
det an. Der Umweltausschuss des Bundesrates hat darüber 
hinaus empfohlen, die vorgesehenen Mautsätze für Fahr-
zeuge der Schadstoffklasse S3 anzuheben, um eine stärkere 
umweltorientierte Spreizung der Mautsätze zu erreichen. 
Nicht durchsetzen konnte sich des Weiteren die Auffassung 
des Umweltausschusses, dass die Erhebung der Maut auf 
Fahrzeuge ab 3,5 tonnen ausgedehnt werden soll. Vielmehr 
hält auch der Bundesrat an der Mauterhebung für Fahrzeuge 
ab 12 tonnen fest. 

Abschließend bittet der Bundesrat in seiner Stellungnah-
me die Bundesregierung zu prüfen, ob und inwieweit eine 
Einbeziehung von Bundesstraßen in Ortsdurchfahrten in 
kommunaler Baulast sinnvoll und erforderlich ist. 

Der DStGB teilt die Befürchtungen des Bundesrates, dass 
durch eine Mauterhebung auf Bundesstraßen jedenfalls 
ein Anstieg der Mautausweichverkehre zu befürchten ist. 
Aus diesem Grunde hält der DStGB eine entfernungsab-
hängige Schwerverkehrsabgabe für angemessener. Soweit 
an der straßenbezogenen Erhebung der Lkw-Maut festge-
halten wird, wird die Anregung des Bundesrates, auch Bun-
desstraßen in Ortsdurchfahrten in kommunaler Baulast 
einzubeziehen, für richtiggehalten. Damit würde deutlich, 
dass die Belastungen der Straße aus dem Lkw-Verkehr nicht 
auf bestimmte Straßenkategorien oder bestimmte Stra-
ßenbaulastträger beschränkt sind.

Az.: III 644-05 Mitt. StGB NRW März 2011

135 StGB NRW-Seminar „Unterhaltung kommunaler 
Straßen“

Nicht erst seit der aktuellen Diskussion um Schlaglöcher 
durch einen schnee- bzw. frostreichen Winter steht die 
Erhaltung kommunaler Straßen im Fokus der verkehrsin-
frastrukturellen Aktivitäten der Städte und Gemeinden. 
Präsidium und Fachausschuss des StGB NRW haben be-
reits in den vergangenen Jahren wiederholt Hinweise 
und Empfehlungen gegeben, die den hohen Stellenwert 
der Erhaltung der Straßennetze verdeutlichen. Ziel ist es 
danach, die Straßenerhaltungsstrategien in Umfang und 
Ausstattung strikt auf Substanzerhaltung und Funkti-
onsorientierung der Straßen im Netz auszurichten und 
diese mit nachhaltigen Finanzierungskonzepten zu un-
terlegen. 

Der Verband hat ferner die angelaufene Debatte zur Eva-
luation des Kommunalabgabengesetzes genutzt, Über-
legungen zu neuen Möglichkeiten der Finanzierung von 
Straßenunterhaltungslasten breiteren Raum zu geben, und 
im Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr erörtert, in-
wieweit über die Einbeziehung privater Leistungserbringer 
und mehr kommunale Kooperation bei der Straßenerhal-
tung und -unterhaltung zusätzliche Synergieeffekte nutz-
bar gemacht und längerfristige Finanzierungsperspektiven 
gesichert werden können.
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Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung empfiehlt, im Interesse einer einheitlichen Hand-
habung den Standardleistungskatalog auch im Zuständig-
keitsbereich der anderen Straßenbaulastträger anzuwen-
den. Der Standardleistungskatalog wird vom FGSV Verlag 
GmbH, Wesselinger Str. 17, 50999 Köln, Fax: 02236/384640, 
E-Mail-Adresse: info@fgsv-verlag.de, hergestellt und ver-
trieben. Nähere Informationen sind auch im Internet unter 
www.fgsv.de erhältlich.

Az.: III 640-27 Mitt. StGB NRW März 2011

137 Geringere Kosten durch Straßenverkehrsunfälle

Die Bundesanstalt für Straßenwesen ermittelt jährlich die 
volkswirtschaftlichen Kosten von Straßenverkehrsunfällen. 
Entsprechend der neuesten verfügbaren Zahlen lagen die 
volkswirtschaftlichen Kosten im Jahr 2008 bei 31 Mrd. Euro 
für Personen- und Sachschäden. Dies sind knapp 1 Mrd. Euro 
weniger als im Vorjahr (-3 %). Die Kosten im kommunalen 
Straßennetz sind weniger stark zurückgegangen. 

Knapp 2.300.000 polizeilich erfasste Verkehrsunfälle gab 
es 2008 in Deutschland. Mit diesen Unfällen waren volks-
wirtschaftliche Kosten in Höhe von 31 Mrd. Euro verbunden. 
Durch Personenschäden entstand ein Schaden von 14,04 
Mrd. Euro (durch Getötete 4,64 Mrd. Euro, durch Schwer-
verletzte 7,83 Mrd. Euro, Leichtverletzte 1,57 Mrd. Euro) und 
durch Sachschäden gingen 16,96 Mrd. Euro verloren. Grund-
lage für die ermittelten Zahlen sind Unfallkostensätze, die 
bestimmten Schadensereignissen zugeordnet werden. Diese 
Kostensätze sind in der nachfolgenden tabelle dargestellt. 
Aus der Analyse der Unfallzahlen und der Schäden ergibt 
sich, dass sowohl Personenschäden als auch Sachschäden 
um etwa 3 % gesunken sind. Wichtigste Ursache für den 
Rückgang der Schadenssumme ist der deutliche Rückgang 
der Anzahl tödlich verletzter Unfallopfer. Die Kosten durch 
Getötete im Straßenverkehr sind um fast 9 % gegenüber 
dem Vorjahr zurückgegangen. Die Unfallkosten im Bereich 
der Sachschäden haben jedoch mittelfristig (im Verhältnis 
zu 2005) um 4,4 % zugenommen. Insgesamt ist auch fest-
zustellen, dass die Kosten je Unfall steigen. 

Die Schadensentwicklung im Bereich des Innerortsverkehrs 
nimmt nur unterdurchschnittlich an der rückläufigen Kos-
tenentwicklung teil, da der Anteil der Sachschadensunfälle 
innerorts überproportional hoch ist, während erfreulicher-
weise der Anteil der Personenschäden innerorts vergleichs-
weise gering ist. 

Der Bericht „Ermittlung der volkswirtschaftlichen Kosten 
durch Straßenverkehrsunfälle in Deutschland, Ausführun-
gen zum Berechnungsmodell“ ist veröffentlicht von der Bun-
desanstalt für Straßenwesen als Berichte der Bundesanstalt 
für Straßenwesen, Unterreihe „Mensch und Sicherheit“, Heft 
M 208, Ausgabe 2010. Der Bericht ist zum Preis von 18 Euro 
zu beziehen über den Wirtschaft Verlag NW, Verlag für neue 
Wissenschaft GmbH, Postfach 101110, 27511 Bremerhaven, 
Fax: 0471/94544-88.

Az.: III 151-40 Mitt. StGB NRW März 2011

Einer Anregung des Fachausschusses folgend soll mit dem 
StGB NRW-Seminar „Unterhaltung kommunaler Straßen“ 
am 12. Mai 2011 in Münster unter Einbeziehung von Beispie-
len aus der kommunalen Praxis ein vertiefter Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch zu den wesentlichen Aspekten der 
langfristigen Sicherung des kommunalen Straßenvermö-
gens durchgeführt werden. Organisatorische und technische 
Anforderungen an Straßenbetriebsdienste werden dabei 
ebenso wie Fragen des Straßenerhaltungsmanagements 
und der (Re-)Finanzierung kommunaler Aufwendungen zur 
Straßenunterhaltung behandelt. themenschwerpunkte sind 
im Wesentlichen:

•   Straßen der Zukunft – Verkehrsfunktionale und gestalte-
rische Ansprüche

•   Strategien von Stadt und Stadtwerken bei der Unterhal-
tung kommunaler Straßen

•   Organisatorische und technische Anforderungen an Stra-
ßenbetriebsdienste

•   Langfristige Sicherung des Straßenvermögens – Probleme 
und Lösungen aus kommunaler Sicht

•  Erfahrungsbericht aus aktuellen Organisationsprojekten

•   Keine Mehrkosten durch Schlaglöcher und strenge Winter: 
Dauerhaft preis- und qualitätssichere Bauunterhaltung 
am Beispiel des Straßenprojekts Lippe

•   Aufbau und Nutzen eines Straßenerhaltungsmanage-
ments

•   Refinanzierung kommunaler Aufwendungen zur Straßen-
unterhaltung

Das Seminar richtet sich in erster Linie an die tiefbauäm-
ter und Kämmereien der Mitgliedskommunen sowie die 
Stadtwerke. Eingeladen sind darüber hinaus interessierte 
Mitglieder der Ratsausschüsse in den Bereichen Wirtschaft, 
Verkehr, Finanzen und Stadtentwicklung. Anmeldungen 
zum Seminar, für das tagungsentgelt von 158,00 Euro nebst 
Mehrwertsteuer (incl. tagungsmappe, tagungsgetränke 
und Mittagsimbiss) erhoben wird, sind zu richten an Frau 
Matthews (tel.: 0211/4587-248; Fax: 0211/4587-211; E-Mail: 
ursula.matthews@kommunen-in-nrw.de.

Az.: III N 16 Mitt. StGB NRW März 2011

136 Standardleistungskatalog für den Straßen- und 
Brückenbau

Der Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brü-
ckenbau wurde in den Leistungsbereichen „Schichten ohne 
Bindemittel“, „Asphaltbauweisen“ und „Pflasterdecken, Plat-
tenbeläge, Einfassungen“ verändert. Die neuen Leistungsbe-
reiche wurden mit dem Allgemeinen Rundschreiben Stra-
ßenbau Nr. 30/2010 vom 13. Dezember 2010 eingeführt. Das 
Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 03/2010 vom 
Februar 2010, mit dem die Leistungsbereiche eingeführt 
wurden, ist aufgehoben.
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138 ARD-Themenwoche „Der mobile Mensch“

Die ARD wird vom 22.05. – 29.05.2011 eine Themenwoche un-
ter dem Motto „Der mobile Mensch“ durchführen. Die ARD 
hat den Deutschen Städte- und Gemeindebund dazu einge-
laden, an dieser themenwoche als Partner mitzuwirken. In 
der themenwoche greifen alle Landesrundfunkanstalten der 
ARD das thema „Der mobile Mensch“ in den Fernseh- und 
Hörfunkprogrammen sowie im Online Angebot in besonde-
rer Weise auf. Das Wochenende vor dem Start der themen-
woche am 21./22.05.2011 ist als Aktionstag konzipiert. An 
diesen beiden Aktionstagen sollen Bürger die Möglichkeit 
erhalten, sich über alle Belange des Verkehrs vor Ort zu in-
formieren. Über diese Veranstaltungen sollen in Rundfunk, 
Fernsehen oder Internet berichtet werden. Die inhaltliche 
Gestaltung der Aktionstage liegt in der Hand interessierter 
Städte und Gemeinden bzw. der Verkehrsunternehmen.

Die ARD hat im Internet eine Datenbank aufgebaut, in die 
alle Veranstaltungen eingestellt werden können. Die Adresse 
lautet: www.daserste.de/aktion-2011.

Alle in dieser Datenbank angemeldeten Veranstaltungen 
werden ab April 2011 im ARD-Internet angekündigt und an 
die bei der ARD vorhandenen Presseverteiler für die lokale 
Presse weitergegeben.

Die ARD leistet im Zusammenhang mit der themenwoche 
Hilfestellung, indem sie Werbematerialien wie Plakate oder 
Flyer mit individuellen Veranstaltungsinformationen zur 
Verfügung stellt. Darüber hinaus hat die ARD angekündigt, 
entsprechende Veranstaltungen zu bewerben und in ihren 
Programmen darzustellen. Es sollen auch sog. „Leuchtturm-
projekte“ gefunden werden, bei denen besonders kreative 
Maßnahmen und solche von besonderem öffentlichem In-
teresse gesucht werden. Sollten derartige Leuchtturm-Pro-
jekte vorhanden sein, bittet der DStGB, diese mitzuteilen, 
damit entsprechende Projekte in die weitere Vorbereitung 
der ARD-themenwoche eingespeist werden können. Hin-
weise auf geeignete Projekte mit einer Kurzbeschreibung 
sowie Nennung der Ansprechpartner können Herrn Hansen, 
DStGB-Hauptgeschäftsstelle (carsten.hansen@dstgb.de) zu-
geleitet werden. Für diese Projekte besteht die Möglichkeit 
einer besonderen Berichterstattung, die mit den kommuna-
len Spitzenverbänden, den anderen Verkehrsverbänden und 
Organisationen sowie der ARD abgestimmt wird.

Az.: III 640-23 Mitt. StGB NRW März 2011

139 Mobilität junger Freiwilliger in Europa

Anlässlich des Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit 
2011 hat der Ausschuss der Regionen und Kommunen der EU 
(AdR) eine Studie zum thema „Mobilität junger Freiwilliger in 
Europa“ vorgelegt. Diese Studie - u. a. in Deutsch - kann auf der 
Internetseite des AdR im Internet unter: www.cor.europa.eu/
pages/DocumentTemplate.aspx?view=detail&id=29ccc402-
ca21-466e-9859-4e9203d9b9ae abgerufen werden.

In der Studie „Mobilität junger Freiwilliger in Europa“ wer-
den vor allem die konzeptionellen und praktischen Probleme 

und deren Lösung, die die Mobilität junger Freiwilliger in 
Europa behindern, untersucht. Viele der Erkenntnisse stam-
men aus sieben Fallstudien. Im Rahmen der ersten Studie 
wird die Durchführung des EU-finanzierten Programms für 
grenzüberschreitende Freiwilligenarbeit „Europäischer Frei-
willigendienst“ (EFD) analysiert.

Az.: III 640-00 Mitt. StGB NRW März 2011

Bauen und Vergabe

140 Bundesverwaltungsgericht zu 
Windkrafteignungsgebieten

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
01.07.2010 – 4C6.09) tritt die in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB vor-
gesehene Rechtswirkung - Entgegenstehen öffentlicher Be-
lange im Regelfall - ein, wenn die genannte Ausweisung an 
anderer Stelle erfolgt ist und mit der Ausschlusswirkung ver-
bunden werden soll. Dabei ist es unerheblich, ob Zielen der 
Raumordnung im Übrigen bereits unmittelbare Wirkungen 
gegen Jedermann zukommen sollen oder ob diese Wirkung 
nur gegenüber Gemeinden und anderen Planungsträgern 
eintritt. Die Festlegung von Zielen im Sinne des §35 Abs.3 
Satz 3 BauGB setzt nicht voraus, dass der Landesgesetzgeber 
Eignungsgebiete im Sinne von §7 Abs.4 ROG 1998 (ROG 2008 
§8 Abs.7) vorsieht. 

Problem/Sachverhalt
Der Investor erstrebt die Erteilung eines Bauvorbescheids 
für die Errichtung einer Windenergieanlage. Die Behörde 
lehnte den Antrag ab, da der Standort außerhalb der im Re-
gionalplan für die Nutzung der Windenergie vorgesehenen 
Vorbehalts- und Vorranggebiete liege. Die Instanzgerichte 
verpflichteten die Behörde hingegen zur Erteilung des be-
antragten Vorbescheids, da das einschlägige Landespla-
nungsrecht nicht dazu ermächtigt habe, regionalplanerische 
Festlegungen mit einer Ausschlusswirkung zu versehen, Die 
bodenrechtliche Vorschrift des §35 Abs.3 Satz3 BauGB ver-
möge diese Ermächtigung nicht zu ersetzen. Auf die Lage 
außerhalb der Vorbehalts- und Vorranggebiete komme es 
folglich nicht an. Die Behörde legte hiergegen Revision ein.
Entscheidung

Nach Auffassung des BVerwG kann die Ausschlusswirkung 
nach §35 Abs.3 Satz3 BauGB zwar nur herbeigeführt werden, 
wenn der träger der Raumordnungsplanung eine landes-
rechtliche Ermächtigungsgrundlage für die Konzentrations-
entscheidung habe. Diese Ermächtigung folge nicht schon 
aus §35 Abs.3 Satz3 BauGB, denn das Baugesetzbuch knüpfe 
bestimmte Rechtsfolgen an die Ziele der Raumordnung, oh-
ne die rechtlichen Voraussetzungen für die Aufstellung der 
Ziele zu regeln. Sofern das Landesrecht aber zu Konzentra-
tionsentscheidungen (Windeignungsgebiete) ermächtige, 
folge die in §35 Abs.3 Satz3 BauGB normierte Ausschluss-
wirkung unmittelbar aus dieser Vorschrift. Das Landesrecht 
müsse daher nicht gerade auch die Ausschlusswirkung 
vorsehen. §35 Abs.3 Satz3 BauGB stelle die Errichtung von 
Anlagen im gemeindlichen Außenbereich unter einen Pla-
nungsvorbehalt, der sich an die Gemeinden als träger der 
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Flächennutzungsplanung und an die träger der Raumord-
nungsplanung, insbesondere der Regionalplanung, richte. 
Der Planungsvorbehalt setze gebietsbezogene Festlegun-
gen des Plangebers über die Konzentration von Anlagen 
an bestimmten Standorten voraus, mit denen zugleich ein 
Ausschluss der Anlagen an anderer Stelle im Plangebiet ver-
bunden sein solle. §35 Abs.3 Satz3 BauGB verleihe derarti-
gen Festlegungen rechtliche Außenwirkung gegenüber dem 
Bauantragsteller mit der Folge, dass Vorhaben außerhalb 
der Konzentrationszonen in der Regel unzulässig seien. Die 
Bestimmung stelle die Außenwirkung selbst her und mache 
deren Eintritt nicht davon abhängig, dass die Ziele bereits 
kraft Landesrechts Wirkungen auch gegenüber Privaten 
entfalten, sich also nicht nur an Gemeinden und andere 
Planungsträger richten.

Praxishinweis
Die Ansiedlung von Windenergieanlagen im Außenbereich 
wird durch die Entscheidung erschwert, planerische Kom-
petenzen auch der Gemeinden werden gestärkt. Investoren 
sollten daher dringend klären, ob geplante Vorhaben durch 
festgesetzte Eignungsgebiete ausgeschlossen sind.
(Quelle: IBR Februar 2011, 113)
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141 Pressemitteilung: Nutzung der Windkraft 
nur im lokalen Konsens

Die Energiegewinnung mittels Windkraftanlagen braucht 
einen starken gesellschaftlichen Konsens. Darauf hat der 
Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes 
NRW, Dr. Bernd Jürgen Schneider, heute in Düsseldorf anläss-
lich der geplanten Überarbeitung des Windenergieerlasses 
der Landesregierung hingewiesen. „Die Nutzung erneuerba-
rer Energien darf nicht gegen die Bürger und Bürgerinnen 
durchgesetzt werden“, so Schneider.

Der Einsatz von Strom aus Windkraftanlagen sei zweifels-
ohne ein Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels, machte 
Schneider deutlich. Es reiche aber nicht aus, den dafür nöti-
gen gesellschaftlichen Konsens - wie im Entwurf des Wind-
energieerlasses geschehen - einfach zu postulieren. 

Der Entwurf des Windenergie-Erlasses sehe weit reichen-
de Änderungen vor, welche die Bürgerinnen und Bürger 
in den Städten und Gemeinden nachhaltig beträfen, legte 
Schneider dar. So will die Landesregierung den Anteil der 
Windenergie an der Stromerzeugung bis 2020 mindestens 
auf das Fünffache des heutigen Werts anheben. Dazu setzt 
die Landesregierung auf den Ersatz alter Anlagen durch leis-
tungsstärkere Windkraftanlagen, welche höher als 150 Meter 
aufragen können. 

Gemeindliche Höhenbeschränkungen, die unter diesem 
Wert liegen, werden kritisch gesehen. Zugleich sollen gerade 
an Verkehrstrassen wie den Bundesautobahnen solche An-
lagen errichtet werden. „Dies kann zu ‚Windkraft-Alleen‘ in 
den Städte und Gemeinden führen und auch den tourismus 
schädigen“, warnte Schneider. Schließlich sollen in erhebli-
chem Umfang über die Regionalplanung Vorrangzonen für 

Windparks festgelegt werden. „Diese Ziele und deren Um-
setzung bedürfen einer öffentlichen Diskussion und dürfen 
nicht durch den Erlass vorweggenommen werden“, machte 
Schneider deutlich. 

Der Erlass hätte zudem einen nicht hinnehmbaren Einfluss 
auf die kommunale Bauleitplanung. Damit würden Zwei-
fel an der Wirksamkeit kommunaler Bauleitpläne geschürt. 
„Dies führt schon jetzt dazu, dass selbst in kleineren Kom-
munen mit einer ertragsreichen Windlage teilweise über 40 
Bauanträge für solche Anlagen vorliegen – immer mit dem 
Argument, dass die kommunale Bauleitplanung nicht recht-
mäßig sei“, erläuterte Schneider. er Erlass-Entwurf werde 
diesen Druck massiv verstärken. 

Bedauerlich sei ferner, dass der Erlass nicht im Ansatz die 
Frage eines ausreichenden Stromnetzes aufgreife. „Es darf 
nicht sein, dass mittels dieses Erlasses bald eine große An-
zahl von Windenergieanlagen errichtet werden, die aber 
mangels ausreichender Leitungskapazität keinen Strom 
einspeisen können“, so Schneider. Dies könne nicht im Sinne 
der Investoren sein. Der Städte- und Gemeindebund NRW 
erwarte von der Landesregierung, sich hier den kommunalen 
Forderungen zu öffnen, so Schneider.

Az.: II Mitt. StGB NRW März 2011

142 Baurechtliche Anforderungen an den 
zweiten Rettungsweg

Das OVG NRW hat in seinem Urteil vom 25.08.2010 (7 A 
749/09; NVwZ 2011, S. 47) Ausführungen zu baurechtlichen 
Anforderungen an den zweiten Rettungsweg gemacht. Da-
nach können nach § 61 I 2 BauO auch - unabhängig von § 87 
BauO - Maßnahmen erlassen werden, die zur Gefahrenab-
wehr – hier zum Schutz von Leben und Gesundheit – erfor-
derlich sind, ohne dass sich die maßgeblichen Bauvorschrif-
ten geändert haben. 

Sind im Falle eines Brandes Personen auf eine Selbstrettung 
angewiesen, dann muss der zweite Rettungsweg so beschaf-
fen sein, dass er auch von älteren und/oder gebrechlichen 
Personen und Kindern gefahrfrei genutzt werden kann. Das 
Gericht sah eine Notleiter als nicht ausreichend an, so dass 
die Einrichtung einer Spindeltreppe angeordnet werden 
konnte. Im konkreten Fall konnte die Errichtung des zweiten 
Rettungswegs nicht ohne Verstoß gegen abstandsrechtliche 
Vorschriften erfolgen. Das OVG sah im konkreten Fall eine 
grundstücksbezogene Atypik, die eine Abweichung von den 
vorgeschriebenen Abstandsflächen rechtfertigt (§ 73 BauO).
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143 Arbeitshilfe „Zum Umgang mit großen 
innerstädtischen Einkaufscentern“

Die funktionale und städtebauliche Stärkung der Innenstäd-
te und Stadtteilzentren ist ein zentrales Handlungsfeld der 
Stadtentwicklung. Mit Überlegungen zur Ansiedlung gro-
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ßer innerstädtischer Einkaufscenter wird vielerorts versucht, 
einen positiven Impuls für die Entwicklung der Zentren zu 
setzen. Eine stadtverträgliche Entwicklung innerstädtischer 
Einkaufscenter ist dabei an verschiedene Voraussetzungen 
gebunden.

Anknüpfend an die Erkenntnisse der 2008 vom Deutschen 
Institut für Urbanistik, Berlin, herausgegebenen „Wirkungs-
analyse großer innerstädtischer Einkaufscenter“ soll die im 
Rahmen der Ressortforschung entwickelte Arbeitshilfe den 
kommunalen Entscheidungsträgerinnen und –trägern aus 
Rat und Verwaltung Hinweise und Anregungen geben, die 
Ansiedlung eines innerstädtischen Einkaufscenters stadt-
verträglich zu steuern.

Das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen hat in Zusam-
menarbeit mit dem Netzwerk Innenstadt NRW eine entspre-
chende Arbeitshilfe erstellt. Diese ist für die Mitglieder des 
Verbandes im Intranet unter Fachinfo/Service/Fachgebiete/
Bauen und Vergabe sowie unter www.mbv.nrw.de abrufbar.
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144 3. Speyerer Tag zu kommunalen Infrastrukturen

Die seit 2008 jährlich stattfindenden „Speyerer tage zu 
kommunalen Infrastrukturen“ unter der wissenschaftli-
chen Leitung von Univ.-Prof. Dr. Ulrich Stelkens (Deutsche 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer) fanden 
Ende 2010 statt. Anhand von theoretischer Wissensvermitt-
lung auf der einen Seite und Darstellung bzw. Austausch von 
Praxiserfahrungen auf der anderen Seite wurde der recht-
liche Rahmen der Innenstadtgestaltung beleuchtet und 
eingehend diskutiert. Einen Schwerpunkt bildeten dabei 
das Bauplanungs- sowie das Städtebauförderungsrecht. In 
die Überlegungen einbezogen wurden darüber hinaus aber 
v.a. auch straßen- und gewerberechtliche Instrumente zur 
Innenstadtgestaltung sowie die Möglichkeit, 1-Euro-Jobber 
zur Innenstadtverschönerung „einzusetzen“. Im Einzelnen 
beschäftigten sich die Referenten mit folgenden themen:

•   „Entwicklung des ‚Stadtgestaltungsrechts’“ in Deutsch-
land nach dem Zweiten Weltkrieg, Prof. Dr. Stelkens (Deut-
sche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer)

•   „Schutz des innerstädtischen Einzelhandels durch Baupla-
nungsrecht“, Dieter Lang (Rechtsanwalt, taylor Wessing, 
Frankfurt)

•   „Bekämpfung von Trading-Down-Effekten“, Michael Be-
cker (Hauptreferent Städte- und Gemeindebund NRW, 
Düsseldorf)

•   „Business-Improvement-Districts: Rechtlicher Rahmen und 
Praxiserfahrungen“, Dr. Sigrid Wienhues (Rechtsanwältin, 
Graf von Westphalen, Hamburg)

•   „Innenstadtentwicklung Hanau: ‚Soziale Stadt’ im ‚wett-
bewerblichen Dialog’“, Hans Ulrich Weicker (Leiter Stadt-
planungsamt Hanau)

•   „Erfahrungen mit Gestaltungssatzungen als Instrument 
der Innenstadtgestaltung – Beispiele aus Moers“, Detlef 
Böhning (Untere Denkmalbehörde Moers)

•   „Das Straßenrecht als Instrument der Innenstadtgestal-
tung“, Michael Sauthoff (Vizepräsident am OVG Mecklen-
burg-Vorpommern, Greifswald)

•   „Gefahrenabwehrverordnungen als Instrument der In-
nenstadtpflege? Von Sauf-, Bettel- und Lungerverboten“, 
Roland thomas (Hauptreferent beim Städte- und Gemein-
debund NRW, Düsseldorf)

•   „Gewerberechtliche Instrumente der Innenstadtförde-
rung“, Dr. Ulrich Repkewitz (Rechtsanwalt, Lohrum & Rep-
kewitz, Bischofsheim)

•   „Möglichkeiten, Risiken und Nebenwirkungen des Einsat-
zes von 1-Euro-Jobbern zur Stadtverschönerung“, Dr. Julie-
Andrée trésoret (Richterin, Sozialgericht Mannheim)

Im Anschluss an die Vorträge fanden jeweils rege Diskussi-
onen statt. Hierbei war zu erkennen, dass es nicht an Inst-
rumenten zur Gestaltung und Erhaltung einer attraktiven 
Innenstadt mangelt, sondern vielmehr manche Möglichkeit 
bisher unerkannt und daher auch ungenutzt blieb. Zuneh-
mend wurde in den Diskussionen auch deutlich, dass verfas-
sungs- und v.a. europarechtliche Vorgaben der Innenstadt-
gestaltung verstärkt einen rechtlichen Rahmen setzen und 
daher Berücksichtigung finden müssen. 

Im Verlauf der tagung kristallisierte sich in allen Bereichen 
– vom Bauplanungs- und Bauordnungsrecht über das Stra-
ßen- und Gewerberecht bis zum Sozialrecht – die Tendenz 
nach einem wachsenden Begründungserfordernis heraus. 
So treten oft Darlegungsprobleme bei der Begründung 
von planerischen Entscheidungen oder der Versagung von 
Genehmigungen auf, die dem erfolgreichen Einsatz eines 
Gestaltungsinstruments Grenzen setzen bzw. entgegenste-
hen. Dementsprechend wurde Konsens dahingehend erzielt, 
dass gestaltende Maßnahmen zunächst umfassend geprüft, 
durchdacht und geplant werden müssen, bevor sie sodann 
konsequent und zeitnah in die Praxis umgesetzt werden. 
Das altbewährte Konzept „Erst nachdenken, dann handeln“ 
bewährt sich auch bei der Gestaltung eines rechtlichen Rah-
mens zur Innenstadtverschönerung. Vertiefende Informati-
onen zu dieser Veranstaltung können der NVwZ 2011, S.89 f. 
entnommen werden.

Die 3. Speyerer tage zu kommunalen Infrastrukturen haben 
wiederum bestätigt, dass ein interdisziplinärer Gedanken-
austausch aktuelle tatsächliche und auch rechtliche Prob-
leme löst, hierzu Anregungen liefert oder zumindest in das 
Blickfeld aller Beteiligten rückt.

Hieran anknüpfend werden sich die 4. Speyerer tage zu kom-
munalen Infrastrukturen am 20. und 21. Oktober 2011 dem 
thema „Die Kommunale Straße“ widmen. Zuvor werden 
am 08. und 09. September 2011 die aus dieser tagungsrei-
he hervorgegangenen „3. Speyerer tage zum Friedhofs- und 
Bestattungsrecht“ stattfinden.

Az.: II/1 620-00 Mitt. StGB NRW März 2011
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145 Einstellung in höheren Verwaltungsdienst der 
Landespflege

Das zuständige Landesministerium hat der Geschäftsstelle 
eine Adressenliste derjenigen Referendarinnen und Referen-
dare zur Verfügung gestellt, die den Vorbereitungsdienst für 
die Laufbahn des höheren Verwaltungsdienstes der Landes-
pflege voraussichtlich in diesem Jahr abschließen werden. 

Die termine für die mündliche Prüfung sind in der zweiten 
Jahreshälfte zu erwarten. Danach stehen sie ggs. für eine 
Einstellung bei den Gemeinden und Städten zur Verfügung. 
Die Adresse kann bei Bedarf bei der Geschäftsstelle ange-
fordert werden (E-Mail: christiane.koch@kommunen-in-
nrw.de).
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146 Konsultation zum EU-Vergaberecht gestartet

Die EU-Kommission hat am 27.01.2011 eine umfassende Kon-
sultation zur Modernisie rung des EU-Vergaberechts gestar-
tet. Grundlage der Konsultation ist das „Grünbuch über die 
Modernisierung der europäischen Politik im Bereich des 
öffentlichen Auftrags wesens“ (KOM(2001)15/4). Die feder-
führende Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistun-
gen möchte die Vor schriften, Instrumente und Methoden im 
Bereich des öffentlichen Auftragswesens deut lich moderni-
sieren und klarer fassen. 

In dem von der Kommission vorlegten Grünbuch werden 
mehrere Schlüsselbereiche genannt, in denen eine Reform 
ansetzen könnte. Zweck der Konsultation ist es, die Stand-
punkte der Betroffenen zu den verschiedenen Optionen für 
eine Änderung der Rechtsvorschriften (insbesondere der EU-
Vergaberichtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG einzuholen. 
Unter anderem werden fol gende Fragen aufgeworfen: 

•   Müssen die derzeitigen Vergabeverfahren vereinfacht 
werden?

•   Wie lässt sich der Bürokratieaufwand im Vergaberecht, 
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 
reduzieren?

•   Wie kann die grenzüberschreitende Teilnahme an Aus-
schreibungen innerhalb Europas erleichtert werden?

•   Unter welchen Bedingungen sollte die Auftragsvergabe 
zwischen Behörden von der Anwendung der EU-Verga-
bevorschriften ausgenommen werden? Sollte das EU-
Vergaberecht auch andere politische Zielsetzungen, wie 
etwa die Innovationsförderung oder die Berücksichtigung 
sozialer Aspekte, verfolgen?

•   Bedarf es strengerer Vorschriften und besserer Sicher-
heitsvorkehrungen zur Ver hinderung von Korruption und 
Interessenskonflikten

Die vorstehenden Fragestellungen belegen, dass die be-
absichtigte Novellierung des EU Vergaberechts erhebliche 

Auswirkungen auf den kommunalen Bereich haben dürf-
te. Beispielhaft seien die vergaberechtliche Einordnung 
der interkommunalen Kooperationen sowie die weitere 
Öffnung des Vergaberechts für „vergabefremde“ Aspekte 
(Innovations förderung, Umweltschutz, Bekämpfung des Kli-
mawandels, Verhinderung sozialer Aus grenzung) genannt. 
Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen wird 
sich über dem Deutschen Städte- und Gemeindebund an der 
Konsulta tion beteiligen.

Parallel zur Grünbuch-Konsultation führt die Kommission 
derzeit eine umfassende Ex Post-Evaluierung durch, um 
Wirksamkeit und Kosteneffizienz der derzeitigen europäi-
schen Vergabevorschriften zu bewerten. Die Ergebnisse der 
Evaluation und der Konsul tation sollen im Rahmen einer 
für den 30.06.2011 geplante Konferenz über die Reform des 
öffentlichen Auftragswesens erörtert werden. Die Arbeiten 
sollen schließlich in die Formulierung geeigneter Legislativ-
vorschläge einmünden.

Das Grünbuch kann auf folgender Webseite ergänzend ab-
gerufen werden:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/
modernising_rules/consultations/index_de.htm

Anmerkungen sowie Antwor ten zu den Fragestellungen, 
aber auch Kommentare zum Grünbuch können bis spätes-
tens 18. April 2011 direkt an fol gende Adresse übermittelt 
werden:

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu
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147 Berechnung der Schwellenwerte zur Vergabe 
freiberuflicher Leistungen

Der DStGB hat die Bundesregierung mit einem Schreiben 
vom 13.01.2011 um Klärung darüber gebeten, wie nach der 
Novellierung des Vergaberechts die Berechnung der Schwel-
lenwerte bei der Vergabe von freiberuflichen Architekten- 
und Ingenieurleistungen nach der VOF zu erfolgen hat. Da-
bei hat sich der DStGB dafür eingesetzt, dass für die Schwel-
lenwertberechnungen auch künftig jeweils nur „dieselben 
freiberuflichen Dienstleistungen“ zu addieren sind, nicht 
aber eine Addition aller freiberuflichen Dienstleistungen 
für ein Projekt zu erfolgen hat.

Die Bundesregierung hat nunmehr darauf hingewiesen, 
dass sie im Sinne der DStGB-Forderung auch zukünftig für 
die Schwellenwertermittlung bei VOF-Dienstleistungen nur 
auf eine Addition „der selben freiberuflichen Leistungen“ 
abstellt. Folge ist, dass es weniger schnell zu einem Errei-
chen der EU-Schwellenwerte kommt. Insoweit zitieren wir 
aus einem aktuellen Schreiben des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Auszug):

„Hierzu kann ich Ihnen zunächst zur formellen Seite mit-
teilen, dass die Ressortabstimmung über den Entwurf einer 
Verordnung zur Änderung der Vergabeverordnung sowie der 
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Sektorenverordnung eingeleitet und die Kabinettsbefassung 
für den 02.02.2011 vorgesehen ist. Die Befassung des Bun-
desrates wird dann nach Beschluss der Bundesregierung am 
18.03.2011 möglich sein.

Inhaltlich ist in Artikel 1 Ziffer 1b vorgesehen, dass § 3 Abs. 
7 ein weiterer Satz angefügt wird, der wie folgt lautet: „So-
weit eine zu vergebende freiberufliche Leistung nach § 5 in 
mehreren teilaufträgen derselben Leistung aufgeteilt wird, 
müssen die Werte der teilaufträge zur Berechnung des ge-
schätzten Auftragswertes addiert werden.“ Die Begründung 
führt hierzu aus:

„Da die Vorschrift zur Schätzung des Auftragswerts nicht 
mehr in der VOF enthalten ist, entfiel die Regelung, dass 
bei der Aufteilung in mehrere teilleistungen derselben 
freiberuflichen Leistung deren Wert bei der Schätzung 
des Auftragswertes zu addieren ist (§ 3 Abs. 3 S. 1 VOF-
2006). Nur bei Aufteilung nicht derselben freiberuflichen 
Leistung entfällt die Additionspflicht. Eine entsprechende 
Regelung findet sich bei Lieferleistungen. Mit der Hinzu-
fügung des § 3 Abs. 7 S. 3 wird dies nachgeholt. Es wird 
nun eindeutig geregelt, dass die Auftragswerte von Lo-
sen derselben freiberuflichen Dienstleistung, im Sinne 
einer gleichartigen Leistung, auch bei der Aufteilung 
einer Baumaßnahme in mehrere Bauabschnitte zusam-
menzufassen sind (vgl. Vertragsverletzungsverfahren 
der KOM gegen Deutschland zum Fall der Vergabe von 
Architektenleistungen für die Sanierung der Autalhalle 
in Niedernhausen).

Handelt es sich hingegen um nicht dieselbe freiberufliche 
Dienstleistungen, wie zum Beispiel Objektplanungs- und 
tGA-Planungsleistungen, so dürfen die einzelnen Auftrags-
werte der verschiedenen Planungsverträge jeweils separat 
betrachtet werden.“

Az.: II/1 608-00 be-ko Mitt. StGB NRW März 2011

148 Neue Bodenrichtwertrichtlinie

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS) beabsichtigt, in wenigen tagen die neue 
Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL) im Bundesanzeiger zu 
veröffentlichen. Diese neue BRW-RL kann aber schon jetzt 
von StGB NRW-Mitgliedskommunen im Mitgliederbereich 
des Internet-Angebots www.kommunen-in-nrw.de unter 
„Fachinformationen und Service/Fachgebiete/Bauen und 
Vergabe“ abgerufen werden.

Mit dem Gesetz zur Reform des Erbschaftssteuer- und Be-
wertungsrechts sind seit dem 01.07.2009 Bodenrichtwer-
te flächendeckend zu ermitteln. Gleichzeitig ist die Rege-
lungsbefugnis für Vorschriften über die Anwendung gleicher 
Grundsätze für die Ermittlung der Bodenrichtwerte auf den 
Bund übergegangen. Dies ist ein erster Schritt, um gleiche 
Rahmenbedingungen für die Ermittlung von Bodenrichtwer-
ten in der gesamten Bundesrepublik zu schaffen.

Die Richtlinie wurde im Rahmen einer Arbeitsgruppe be-
stehend aus Vertretern der kommunalen Spitzenverbände, 

des BMVBS, des Bundesministeriums der Finanzen sowie 
der für die Gutachterausschüsse beziehungsweise die Im-
mobilienwert-ermittlungsverordnung zuständigen Landes-
ministerien erarbeitet. Das BMVBS hat zur Umsetzung der 
Richtlinie die Länder gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass in 
der Praxis möglichst keine abweichenden Vorgehensweisen 
geübt werden. 

Das BMVBS hat darauf hingewiesen, dass nunmehr noch 
die Wertermittlungsrichtlinien einer Änderung unterzogen 
werden müssen. Die zuvor erwähnte Arbeitsgruppe, an der 
auch der DStGB beteiligt ist, wird sich daher als nächstes 
mit den Richtlinien zum Sachwertverfahren befassen. Die 
Geschäftsstelle wird die Städte- und Gemeinden diesbezüg-
lich auf dem Laufenden halten.

Az.: II/1 671 -00 Mitt. StGB NRW März 2011

149 BMVBS-Wettbewerb „Menschen und 
Erfolge – aktiv für ländliche Infrastruktur“

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung (BMVBS) lobt gemeinsam mit dem Deutschen Städte- 
und Gemeindebund sowie dem Deutschen Landkreistag den 
Wettbewerb „Menschen und Erfolge – Aktiv für ländliche 
Infrastruktur“ aus. Im Rahmen dieses Wettbewerbes sollen 
beispielhafte Lösungen für eine Infrastrukturversorgung, 
die zur Sicherung der Lebensqualität in ländlichen Räumen 
beiträgt und ihre Attraktivität und Zukunftsfähigkeit stei-
gert, ausgezeichnet werden. Das Engagement der Akteure 
vor Ort zu würdigen und andere zum Handeln zu ermutigen, 
ist das Ziel des Wettbewerbs. Gesucht werden Menschen, 
die mit ihren Projekten erkennbar die ländliche Infrastruktur 
mittel- bis langfristig sichern und verbessern. thematisch 
sollen die Projekte mindestens eines der folgenden Stich-
worte aufgreifen:

technische und soziale Infrastruktur nachhaltig sichern! 
Infrastruktur und innovative Wirtschaftsaktivitäten ent-
wickeln! Gemeinschaftsleben in ländlichen Räumen ver-
bessern! Kulturlandschaften und ländliche Baukultur stär- 
ken!

Mitmachen können alle, die einen entsprechenden Beitrag 
zu diesen Zukunftsthemen angestoßen und in der kommu-
nalen Praxis umgesetzt haben. Der Wettbewerb ist Bestand-
teil der vom BMVBS ins Leben gerufenen Initiative „Ländliche 
Infrastruktur“. Unter dem Dach der Initiative und gestützt 
auf die Ideen und Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger 
sollen in den kommenden Jahren Zukunftsperspektiven für 
die Entwicklung der ländlichen Räume und für die Men-
schen, die dort leben, aufgezeigt werden.

Einzelheiten zum Wettbewerbsverfahren sowie zu den teil-
nahmebedingungen können im Intranet unter Fachinforma-
tion und Service/Bauen und Vergabe entnommen werden. 
Einsendeschluss für Wettbewerbsbeiträge ist der 31.03.2011. 
Bewerbungen können auch online unter www.menschen-
underfolge.de eingereicht werden.
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150 Ausschluss aus Vergabeverfahren wegen 
fehlender Typenangabe

Das OLG München hat mit Beschluss vom 12.11.2010 – Verg 
21/10 – entschieden, dass dann, wenn der öffentliche Auf-
traggeber die Benennung eines Fabrikats verlangt, das An-
gebot ei nes Bieters, welcher einen Hersteller, aber keine ty-
penangabe benennt, nicht ohne Weiteres wegen fehlender 
Angaben ausgeschlossen werden kann.

Problem/Sachverhalt
Die Vergabeunterlagen im Rahmen der europaweiten Aus-
schreibung von Bauleistungen sahen die Angabe von Pro-
duktangaben vor. Nach den Bewerbungsbedingungen waren 
Fabrikatsangaben inklusive Hersteller- und typenangaben 
grundsätzlich verlangt; dies solle nicht gelten, sofern der 
Bieter das Leitfabrikat anbieten wolle und er dies im Ange-
botsschreiben erkläre. Das Fehlen von Produktangaben wie 
auch Erklärungen zum Leitfabrikat begründe eine zum Aus-
schluss führende Unvollständigkeit des Angebots. Ein Bieter, 
die spätere Antragstellerin, gab ein Haupt- und Nebenange-
bot ab, welches jeweils durch die Vergabestelle wegen feh-
lender Erklärungen (unter anderem wegen unzureichender 
Bezeichnung von Fabrikat, Hersteller und typ) ausgeschlos-
sen wurde. Hiergegen wandte sich die Antragstellerin durch 
Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens‘

Entscheidung
Das OLG München bestätigt den Ausschluss der Nebenange-
bote, stellt jedoch die Unwirksamkeit des Ausschlusses hin-
sichtlich des Hauptangebots fest. Dieses enthalte die gefor-
derten Angaben. Ein zwingender Angebotsausschluss nach § 
16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A 2009 komme - unabhängig davon, dass 
die Vergabestelle die nach ihrer Auffassung fehlenden Erklä-
rungen nicht nachgefordert habe - nicht in Betracht, da das 
Angebot die erforderlichen Erklärungen enthalte. Voraus-
setzung eines Ausschlusses wegen fehlender Angaben sei, 
dass die Forderung der Angaben zweifelsfrei aus den Aus-
schreibungsunterlagen hervorgehe. Die Vergabeunterlagen 
seien dabei nach dem objektiven Empfängerhorizont der 
potenziellen Bieter auszulegen. Da im Leistungsverzeichnis 
hier die Angabe eines Fabrikats verlangt gewesen sei, jedoch 
sämtliche Bieter offensichtlich davon ausgegangen seien, 
dass neben der Herstellerbezeichnung eine typenangabe 
nicht zwingend erforderlich sei, und zudem eine ausdrückli-
che Forderung von Hersteller- und typenbezeichnung durch-
aus üblich sei, ergebe die gebotene Auslegung keine Pflicht 
des Bieters, sowohl Hersteller als auch typ des angebotenen 
Produkts zu benennen. 

Gestützt werde die Berechtigung zu dieser Auslegung durch 
die vom BGH anerkannte Differenzierung zwischen Angaben 
zu Herstellerfabrikat und typangaben (BGH, Beschluss vom 
18.02.2003 – X 78 44/02). Eine Auslegung nach dem objek-
tiven Empfängerhorizont führe demnach nicht zweifelsfrei 
zur Verpflichtung der Bieter, sowohl Hersteller als auch Typ 
des Produkts zu benennen. Derartige Unklarheiten dürften 
jedoch grundsätzlich nicht zu Lasten der Bieter gehen. Etwas 
anderes ergebe sich auch nicht aus den Bewerbungsbedin-
gungen‘ da die dortigen Regelungen nach ihrem Wortlaut 
bei Angabe von Leitfabrikaten Geltung erlangten. Auch hier-
aus folge letztlich nicht zweifelsfrei, dass Bieter in allen Posi-
tionen Hersteller- und typenangaben aufzunehmen hätten. 

Letztlich folge eine Verpflichtung des Bieters zur Benennung 
typen auch nicht aus der Pflicht zur Angabe technischer 
Spezifikationen oder DIN-Vorschriften. Das Fehlen einer ty-
penangabe könne hier daher keinen Angebotsausschluss 
begründen.

Praxishinweis
Die Vergabestelle ist gehalten, die von ihr gewünschten 
Angaben zweifelsfrei zu fordern. Nur bei Fehlen objektiv 
geforderter Angaben und Unterlagen kommt eine Unvoll-
ständigkeit des Angebots und somit ein Ausschlussgrund 
in Betracht. Fordert der Auftraggeber ausdrücklich die Be-
nennung von Hersteller und typ, so ist der Bieter zu entspre-
chenden vollständigen Angaben grundsätzlich verpflichtet, 
sofern nicht ein Verstoß gegen das Gebot der produktneut-
ralen Ausschreibung vorliegt (OLG Düsseldorf IBR 2010, 46; 
VK Baden-Württemberg‘ IBR 2010, 591; OLG Frankfurt, IBR 
2009, 599) (Quelle: IBR Februar 2011, 105)
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Umwelt, Abfall und Abwasser

151 Förderprogramm Klimaschutz des 
Bundesumweltministeriums

Das Bundesumweltministerium hatte im Januar 2011 die neue 
Klimaschutz-Initiative der Bundesregierung gestartet. Geför-
dert werden ambitionierte und innovative Projekte, die dazu 
beitragen, die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu errei-
chen. Im Mittelpunkt stehen die themen Wirtschaft, Verbrau-
cher und Bildung. Projektskizzen können allerdings nur bis 
zum 31.03.2011 beim Bundesumweltministerium eingereicht 
werden. Nähere Informationen können auf der Internetseite 
des Bundesumweltministeriums (www.bmu-klimaschutzini-
tiative.de) abgerufen werden. Gefördert werden u. a.:

•  Klimaschutzkonzepte (Fördersatz 65 %)

•   Klimaschutzteilkonzepte (Fördersatz 50 %), neu: auch in 
den Bereichen Abfall, Abwasser  und Anpassung

•  Klimaschutzmanager (Fördersatz 65%)

•    neu: Umsetzung einer Klimaschutzmaßnahme durch den 
Klimaschutzmanager, die mindestens 80 % Immissions-
minderung erbringt (Fördersatz 50 %, höchstens jedoch 
00.000,00 Euro)

•  Fifty-Fifty-Projekte (Fördersatz 65 %)

•   Klimaschutztechnologien in der Stromnutzung (Fördersatz 
25 %)

•   neu: LED-Technik in der Straßen- und Außenbeleuchtung 
mit Immissionsminderung  von 60 % (Fördersatz 40 %)

•  neu: „Masterplan 100 % Klimaschutz“ (Fördersatz 80 %)

Förderungsempfänger sind u. a. Gemeinden, Städte und 
Landkreise sowie die von diesen gebildeten Verbänden und 
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sonstige Zusammenschlüsse. Auskünfte zur Förderung er-
teilte die Service- und Beratungseinrichtung für Kommunen 
(Servicestelle: Kommunaler Klimaschutz beim Deutschen 
Institut für Urbanistik, DIFU). Weitere Informationen finden 
sich auch auf der Internetseite: www.kommunaler-klima-
schutz.de (Deutsches Institut für Urbanistik, Servicestelle: 
Kommunaler Klimaschutz, Lindenallee 11, 50968 Köln, tel. 
0221-34030815; Fax 0221-34030828; E-Mail: kontakt@kom-
munaler-klimaschutz.de). Förderanträge können bis zum 
31.03.2011 beim „Projektträger Jülich“ eingereicht werden. 
Auf der Internetseite stehen ausführliche Merkblätter zu 
allen Förderbausteinen sowie die Antragsformulare zur Ver-
fügung (www.fz-jueliche.de/ptj/klimaschutzinitiative). Der 
Projektträger Jülich (Geschäftsbereich UMW, Klimaschutz-
Initiative, Forschungszentrum Jülich GmbH, Zimmerstraße 
26-27, 10969 Berlin, tel. 030-20199577, Fax 030-201993100, 
E-Mail ptj-ksi@fz-jueliche.de).
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152 Düsseldorfer Solarkataster

Die Stadt Düsseldorf hat ein neues Solarkataster entwi-
ckelt. Das Solarkataster (www.duesseldorf.de/umweltamt/
klimaschutz/solarkataster) zeigt sowohl die Möglichkeiten 
der solarthermischen (= Wärmegewinnung) als auch der 
photovoltaischen (= Stromerzeugung) Energieerzeugung 
auf den Dächern von Düsseldorfer Gebäuden an. In den 
Farbtönen grün für gut geeignet, gelb für bedingt geeignet 
und rot für ungeeignet, wird ein Großteil der Düsseldorfer 
Dachlandschaft bewertet. Bei der Beurteilung der Dachflä-
chen wurden Ausrichtung, Verschattung und Neigung der 
Dachfläche ebenfalls berücksichtigt. Es kann bei der Ansicht 
zwischen einer zweidimensionalen Umrisskarte und einer 
Luftbildaufnahme gewechselt werden.

Mit den Erstangaben aus dem Solarkataster lässt sich vom 
Hauseigentümer im nächsten Schritt überprüfen, ob das 
Dach in einem guten baulichen Zustand ist und die Ge-
wichtslasten einer Solaranlage kein Hindernis darstellen. 
Das Solarkataster ist eine einfache Orientierungshilfe, mit 
der sich abschätzen lässt, ob sich Investitionen einer Solar-
anlage auf dem eigenen Hausdach lohnt. Das Solarkataster 
unterstützt insoweit die mögliche Investitionsentscheidung, 
bevor die Einspeisevergütung des Bundes für Sonnenstrom 
gesenkt wird. Bei Anlagen bis 30 Kilowatt Leistung beträgt 
die Einspeisevergütung derzeit noch 28,74 Cent je Kilo-
wattstunde. Ab 01.07.2011 soll diese Vergütung abgesenkt 
werden. Es wird erwartet, dass die Kosten für den Bau von 
Photovoltaikanlagen weiter sinken
.
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153 Schreiben an NRW-Umweltminister wegen 
gewerblicher Abfallsammlung

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
im Land Nordrhein-Westfalen (Städtetag NW, Städte- und 
Gemeindebund NRW und Landkreistag NRW) haben mit Da-

tum vom 15.02.2011 den Umweltminister, den Innenminister 
und den Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen an-
geschrieben. Gegenstand des Anschreibens ist die Absicht 
des Bundesumweltministeriums die gewerbliche Sammlung 
von Abfällen zur Verwertung aus privaten Haushalten im 
Rahmen der Anpassung des Kreislaufwirtschaft- und Abfall-
gesetzes an die EU-Abfallrichtlinie erheblich auszuweiten. 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
hat den drei Ministern wie folgt geschrieben:

„Sehr geehrter Herr Minister …,
das Bundesumweltministerium hat mit Datum vom 
02.11.2010 einen Referentenentwurf zur Anpassung des 
Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetzes an die EU-Abfall-
rahmenrichtlinie 2008/98/EG vorgelegt. In diesem Zusam-
menhang soll die Möglichkeit der gewerblichen Sammlung 
von Abfällen aus privaten Haushalten neben der öffentlichen 
(kommunalen) Abfallentsorgung erheblich ausgeweitet 
werden und das gegenteilige Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichtes vom 18.06.2009 (Az.: 7 C 16.08 – NVwZ 2009, S. 
1292ff.) ausgehebelt werden. 

Zukünftig sollen private Abfallentsorgungsunternehmen 
als gewerbliche Sammler Abfälle zur Verwertung (wie z. 
B. Altpapier) durch direkte Vertragsbeziehungen mit den 
privaten Haushalten einsammeln können, wenn sie zuvor 
die gewerbliche Sammlung bei einer zuständigen Behörde 
angezeigt haben. 

Die kommunalen Spitzenverbände in Deutschland lehnen 
diese Gesetzesänderung kategorisch ab, weil das Bundesver-
waltungsgericht in seinem Urteil vom 18.06.2009 deutlich 
und vollzugspraktisch sehr gut anwendbar herausgearbeitet 
hat, dass gewerbliche Sammlungen von Abfällen zur Verwer-
tung (wie z.B. Altpapier) nach der heutigen Rechtslage (§ 13 
Absd. 1 Satz 1 Nr. 3 KrW-/AbfG) unzulässig sind, wenn sie in 
dauerhaft festen Strukturen nach der Art eines öffentlich-
rechtlichen (kommunalen) Entsorgungsträgers (Stadt, Ge-
meinde, Kreis) durchgeführt werden. Gelegentliche gemein-
nützige oder gewerbliche Abfallsammlungen sind hingegen 
zulässig.

Die kommunale Spitzenverbände befürchten, dass durch die 
künftige Zulassung von gewerblichen Abfallsammlungen 
bei den privaten Haushaltungen den Städten und Gemein-
den sowie Kreisen die Verwertungserlöse für verwertbare 
Abfälle (wie z. B. beim Altpapier) entzogen werden und da-
mit ein erheblicher Anstieg der Abfallgebühren verbunden 
ist, weil die wegfallenden Erlöse nicht mehr dazu verwendet 
werden können, die erheblichen Kosten der öffentlichen Ab-
fallentsorgung teilweise zu decken. 

In diesem Zusammenhang sieht der Gesetzentwurf vor, dass 
die Prüfung der Zulässigkeit von gewerblichen Sammlungen 
in dem vorgesehenen Anzeigeverfahren (§ 17 Abs. 3 und 18 
KrWG-Entwurf) von einer neutralen Behörde durchgeführt 
werden muss. Das Bundesumweltministerium geht offen-
sichtlich davon aus, dass die unteren Abfallwirtschaftsbehör-
den der Kreise und kreisfreien Städte nicht neutral sind, weil 
die Kreise und kreisfreien Städte zugleich auch öffentlich-
rechtliche Entsorgungsträger sind. 

Diese Einschätzung teilen die kommunalen Spitzenverbände 
nicht, weil jede behördliche Entscheidung durch die Verwal-
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tungsgerichte überprüft werden kann. Die Verwaltungsge-
richte gewährleisten hier eine neutrale Prüfung, so dass es 
keiner zusätzlichen „neutralen“ Behörde bedarf. Wir sehen 
in dieser Regelung auch eine mangelnde Wertschätzung der 
Arbeit der Verwaltungsgerichte. Darüber hinaus befürchten 
wir bei der Verlagerung der Genehmigungsentscheidung 
auf die „mittlere Ebene“ zusätzliche Konflikte zwischen 
Länder- und Kommunalbehörden sowie eine Zunahme der 
rechtlichen Risiken für das Land. Im Übrigen erachten wir die 
Regelung zur „neutralen“ Behörde als verfassungsrechtlich 
nicht haltbar, weil es allein Sache der Länder ist, wie der Ver-
waltungsvollzug organisiert wird und welche Behörde für 
zuständig erklärt wird.

Wir wären Ihnen daher sehr verbunden, wenn Sie sich ge-
meinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden dafür 
einsetzen würden, dass die jetzige Regelung in § 13 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3 Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz unverän-
dert beibehalten wird. Für ein vertiefendes Gespräch stehen 
wir gerne zur Verfügung.“
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154 Verwaltungsgericht Berlin zur „Gelben 
Tonne Plus“

Das Verwaltungsgericht Berlin hat mit Beschluss vom 
25.10.2010 (Az. 10 L 274/10) entschieden, dass eine Beein-
trächtigung der Planungsgrundlagen des öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträgers (hier: der Stadt Berlin), im Hinblick 
auf die Miterfassung von verwertbaren (nicht gefährlichen) 
Abfällen in der Gelben tonne nicht schon gegeben ist, wenn 
der gewerbliche Sammler nur 1,5 % des werthaltigen Abfal-
laufkommens einsammelt. 

Bei der „Gelben tonne Plus“ eines privaten Abfallunterneh-
mens in der Stadt Berlin handelt es um ein Sammelmodell, 
in dem neben gebrauchten und restentleerten Einweg-Ver-
packungen auch so genannte stoffgleiche Nichtverpackun-
gen wie Holz, Bratpfannen, Kunststoffspielzeug und ferner 
Elektrokleingeräte gesammelt werden. Die „Gelbe tonne 
Plus“ wird in Berlin seit dem Jahr 2004 von einem privaten 
Entsorgungsunternehmen betrieben. 

Dem Rechtsstreit war eine Untersagung der „Gelben tonne 
Plus“ durch die Stadt Berlin vorausgegangen. Diese war ge-
stützt auf das Urteil vom Bundesverwaltungsgerichtes vom 
18.06.2009 (Az.: 7 C 16.08) verboten worden. Nach dem Bun-
desverwaltungsgericht sind gewerbliche Abfallsammlungen 
nach der Art eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
in dauerhaft festen Strukturen bei privaten Haushaltungen 
unzulässig (§ 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 KrW-/AbfG). 

Die Besonderheit der „Gelben tonne Plus“ in der Stadt Berlin 
liegt darin, dass erstmals die Sammlung eines Wertstoffge-
misches als gewerbliche Sammlung angezeigt wurde und 
nunmehr Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens vor dem 
VG Berlin war. Eine weitere Besonderheit liegt darin, dass 
das stadteigene Unternehmen, welches in Berlin mit der 
Entsorgung von überlassungspflichtigen Abfällen betraut 
ist, derzeit eine eigene kommunale Wertstofftonne flächen-
deckend in Berlin einführt.

Das VG Berlin kommt zu dem Ergebnis, dass eine Berüh-
rung der Planungsgrundlagen des öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers bei einer Sammlung von nur 1,5 % des 
wertstoffhaltigen Abfallaufkommens nicht angenommen 
werden kann. Zudem sei das Vorhaben des stadteigenen 
Entsorgungsunternehmens, in Berlin flächendeckend eine 
kommunale Wertstofftonne einzuführen, durch den vorü-
bergehenden Weiterbetrieb der „Gelben tonne Plus“ nicht 
berührt, da an diese bisher nur ein Viertel der privaten Haus-
halte angeschlossen seien. 

Gleichwohl hält das VG Berlin die Untersagung der Aus-
weitung des Sammelsystems für rechtmäßig und erklärt 
dazu ausdrücklich, dass mit Blick auf die Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.06.2009 derzeit keine 
Rechtsgrundlage für eine Ausweitung bestehe. Dennoch hat 
das VG Berlin ein überwiegendes öffentliches Vollzugsinter-
esse an der Untersagungsverfügung abgelehnt, weshalb ge-
gen die Entscheidung des VG Berlin auch Beschwerde beim 
OVG Berlin-Brandenburg eingelegt worden ist.

Die Geschäftsstelle weist ergänzend darauf hin, dass der 
Beschluss des VG Berlin vom 25.10.2010 (Az.: 10 L 274/10) 
insbesondere im Hinblick auf die Abfallüberlassungspflich-
ten der private Haushalte als Abfallbesitzer/-erzeuger (§ 13 
Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG) nicht unproblematisch ist. Immer-
hin hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 
18.6.2009 (Az.: 7 C 16.08) klar zum Ausdruck gebracht, dass 
eine Abfallüberlassungspflicht der privaten Haushalte nur 
dann nicht besteht, wenn der private Haushalt eine Eigen-
verwertung der bei ihm anfallenden Abfälle darlegen kann. 
Eine schlichte Abgabe von Abfällen zur Verwertung an Drit-
te ist hingegen unzulässig, es sei denn, es greift einer der 
Ausnahmetatbestände von der Abfallüberlassungspflicht 
nach § 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 KrW-/AbfG ein. Vor diesem 
Hintergrund wird abzuwarten sein, wie das OVG Berlin-
Brandenburg entscheiden wird.
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155 Oberlandesgericht Düsseldorf zur Sanierung 
einer Verrohrung

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 
28.04.2010 (Az.: I-18 U 112/08 – abrufbar unter www.nrwe.
de ) – entschieden, dass eine Stadt nicht verpflichtet ist, eine 
sanierungsbedürftige Verrohrung eines Gewässers im Rah-
men der Gewässerunterhaltungspflicht zu erneuern. Den 
Bundesländern steht es nach dem OLG Düsseldorf frei zwi-
schen der Pflicht zur Unterhaltung des Gewässers und der 
Pflicht zur Unterhaltung von Anlagen („Bauwerken“) in oder 
an Gewässern zu differenzieren (vgl. Bundesverwaltungs-
gericht, NVwZ 2010, Seite 267 f.). Was unter Anlagen in oder 
an Gewässern zu verstehen ist, ist damit der Regelung des 
Landeswasserrechts überlassen. 

Von dieser Möglichkeit hat der nordrhein-westfälische Lan-
desgesetzgeber in § 94 Landeswassergesetz NRW (LWG 
NRW) Gebrauch gemacht. Dort ist bestimmt, dass Anlagen 
in und an fließenden Gewässern von ihren Eigentümern so 
zu erhalten sind, dass der ordnungsgemäße Zustand des 
Gewässers nicht beeinträchtigt wird. 



25

Kennzeichnendes Merkmal von Anlagen im Sinne des § 94 
LWG NRW ist, dass mit ihnen von ihrer Funktion her gesehen 
keine wasserwirtschaftlichen Ziele verfolgt werden (vgl. OVG 
NRW, ZFW 1994, Seite 373 f.; ZFW 1992, Seite 387 f.; OVG NRW, 
Urteil vom 07.05.2004 – Az. 20 A 4751/01- ; vgl. zuletzt auch: 
OVG NRW; Urteil vom 13.7.2010 – Az.: 20 A 1896/08 – abrufbar 
unterwww.nrwe.de). 

Nach dem OLG Düsseldorf muss unter Berücksichtigung der 
Notwendigkeit den Gewässerunterhaltungspflichtigen ein-
deutig zu bestimmen, die Vorschrift des § 94 LWG NRW so 
ausgelegt werden, dass sie nur anwendbar ist, wenn die An-
lage nicht auch der Abführung des Wassers dient. Handelt es 
sich also um eine Anlage, die auch der Abführung des Was-
sers dient, so ist die Anlage vom Gewässerunterhaltungs-
pflichtigen mit der Maßgabe zu unterhalten, dass Ersatz der 
Mehrkosten gemäß § 92 LWG NRW verlangt werden kann. 
tritt allerdings der Wasserabführungszweck völlig zurück, so 
wird im Allgemeinen eine Unterhaltungspflicht nach § 90 
LWG NRW für die gewässerunterhaltungspflichtige Stadt 
nicht in Betracht kommen. In Anknüpfung hieran kam das 
OLG Düsseldorf in dem entschiedenen Fall zu dem Ergeb-
nis, dass die Verrohrung eines Gewässers durch den Grund-
stückseigentümer zu sanieren war, weil sie keinem wasser-
wirtschaftlichen Zweck diente. Nach dem OLG Düsseldorf 
dient eine Verrohrung zwar immer dazu, dass auch Wasser 
durch die Verrohrung geführt wird, weil eine Verrohrung im-
mer auch die Funktion der Wasserabführung übernimmt. 
Dieses rechtfertige aber nicht den Schluss, dass ein derarti-
ges Bauwerk auch der Erfüllung von wasserwirtschaftlichen 
Zwecke diene.
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156 „Kinderlärm kein Störfaktor“ soll ins Gesetz

Die Bundesregierung hat den kommunalen Spitzenverbän-
den auf der Bundesebene den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des BImSchG übersandt, mit dem Kinderlärm 
privilegiert werden soll. Hierzu soll § 22 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) durch den folgenden Abs. 1a 
ergänzt werden:

„(1a) Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtun-
gen, Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen wie bei-
spielsweise Ballspielplätzen durch Kinder hervorgerufen wer-
den, sind im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung. Bei 
der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen Immissi-
onsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden.“

Die geplante flankierende Privilegierung von Kindertages-
einrichtungen in reinen Wohngebieten durch Änderung der 
BauNVO ist nicht Bestandteil des vorliegenden Gesetzent-
wurfs.

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
hat mit Schreiben vom 07.01.2011 die nachfolgend wiederge-
gebene Stellungnahme zur geplanten BImSchG-Änderung 
abgegeben:

„Vielen Dank für die Übersendung des o. g. Gesetzentwurfs 
vom 17.12.2010. Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung:

Die vorgesehene Ergänzung des § 22 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) wird von uns begrüßt. Das 
Ziel, gerichtliche Auseinandersetzungen über die Zumutbar-
keit von Lärm, der durch den Betrieb von Kindertagesein-
richtungen, Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen 
entsteht zu vermeiden, entspricht einer langjährigen Forde-
rung der deutschen Kommunen und ihrer Spitzenverbände. 
So haben zuletzt etwa das Präsidium des Deutschen Städ-
tetages am 30.09.2009 und das Präsidium des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes am 15.06.2010 die Position 
vertreten, dass Kinderlärm prinzipiell anders zu beurteilen 
ist, als der Lärm von Autos, Flugzeugen oder Laubbläsern und 
daher eindringlich an Bund und Länder appelliert, durch ge-
setzliche Änderungen sicherzustellen, dass Kinder immis-
sionsrechtlich nicht als Lärmquelle betrachtet werden. Zu 
begrüßen ist, dass die vorgeschlagene Ergänzung des BIm-
SchG durch ihre Formulierung „im Regelfall“ aber dennoch 
in besonderen Fallsituationen insbesondere vor dem Hin-
tergrund des baurechtlichen Rücksichtnahmegebotes eine 
Prüfung im Einzelfall nicht ausschließt.

Allerdings sollen ausweislich der Begründung zu Art. 1 „Spiel- 
und Bolzplätze für Jugendliche, die großräumiger angelegt 
sind und nicht unbedingt wohngebietsnah gelegen sein 
müssen“ von der Privilegierung des neuen § 22 Abs. 1 a aus-
genommen werden. Damit wären für solche Freizeiteinrich-
tungen weiterhin gerichtliche Auseinandersetzungen zu 
erwarten. Da Spiel- und Bolzplätze jedoch genauso wie die 
explizit im Gesetzentwurf aufgeführten „Ballspielflächen 
für Kinder“ der Freizeitbeschäftigung dienen und eine we-
sentliche soziale und gesundheitsfördernde Funktion haben, 
sollten sie im Regelfall nicht als schädliche Umwelteinwir-
kungen gelten. Deshalb wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie 
die Begründung im Gesetzentwurf entsprechend korrigieren 
und somit die Privilegierung des § 22 Abs. 1a auch auf Spiel- 
und Bolzplätze für Jugendliche ausdehnen würden.

Weiterhin bitten wir darum, in der Gesetzesbegründung 
deutlicher zu formulieren, dass eine Ausstrahlungswirkung 
auf die entsprechende zivilrechtliche Beurteilung beabsich-
tigt ist und dass bei unzureichender Berücksichtigung ins-
besondere durch die Zivilgerichtsbarkeit eine ausdrückliche 
Änderung des BGB erforderlich ist.

Sollte die Bundesregierung im Rahmen der anstehenden Bau-
planungsrechtsnovelle eine Änderung der BauNVO dahinge-
hend vorschlagen, dass Kindertagesstätten in reinen Wohnge-
bieten stets allgemein zulässig sind, so werden die kommuna-
len Spitzenverbände diesen Vorschlag unterstützen.“

Az.: II/2 70-33 qu-ko Mitt. StGB NRW März 2011

157 Vereinbarungen über die PPK-Miterfassung

In den Mitteilungen des StGB NRW Nr. 96/2011 war darü-
ber berichtet worden, dass der Versuch der kommunalen 
Spitzenverbände auf der Bundesebene gescheitert ist, sich 
mit den 9 Betreibern des Dualen Systems zur Erfassung ge-
brauchter Einweg-Verkaufsverpackungen über die zukünfti-
ge Zusammenarbeit bei der Entsorgung von Verkaufsverpa-
ckungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) zu verständigen. 
Die kommunalen Spitzenverbände auf der Bundesebene ha-
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ben diesen Ausgang der Gespräche bedauert. Die System-
betreiber sind verpflichtet, dass von den Kommunen vorge-
haltene kommunale Erfassungssystem für Altpapier (u.a. 
Papiertonne, Bündelsammlung, Altpapier-Container) für die 
Entsorgung von PPK-Verkaufs-Einwegverpackungen mit zu 
benutzen (so jedenfalls: VG Stuttgart, Urteil vom 30.09.2010 
– Az. 2 K 639/09; Abfallrecht 2010, S. 311).

In Anbetracht dieser Sachlage kann zurzeit nur darauf hin-
gewiesen werden, dass ein vertragsloser Zustand nur da-
durch vermieden werden kann, in dem die bislang geltenden 
Vereinbarungen zunächst verlängert werden. Hintergrund 
hierfür ist auch, dass anderenfalls die Systembetreiber nicht 
mehr den nach der Verpackungsverordnung erforderlichen 
Nachweis einer flächendeckenden Verpackungsentsorgung 
im jeweiligen Einzugsgebiet (= Bundesland - § 3 Abs. 10 Ver-
packV) führen können. 

Insoweit bietet die Verlängerung der bisher geltenden Ver-
einbarung die Möglichkeit, diesen Zustand zu vermeiden. 
Für eine Verlängerung der bisherigen Vereinbarungen zur 
PPK-Miterfassung spricht auch, dass es den Städten und 
Gemeinden nur so möglich ist rechtssicher die Vergabe der 
Entsorgungsdienstleistungen für Altpapier im Rahmen einer 
öffentlichen Ausschreibung durchzuführen. 

Im Übrigen verbleibt es dabei, dass Einweg-Verkaufsverpa-
ckungen aus Papier/Pappe/Karton einen erheblichen Anteil 
in kommunalen Altpapierbehältnissen (Altpapiercontainern, 
Altpapiertonnen) ausmachen. Das in Anspruch genommene 
Behältervolumen der Einweg-Verkaufsverpackungen beträgt 
knapp 2/3, weil Einweg-Verkaufsverpackungen wie Eierkar-
tons, Pizzakartons, Nudelkartons volumenmäßig mehr Platz 
in Abfallgefäßen in Anspruch nehmen als Druckerzeugnisse 
(z.B. tageszeitungen oder Schreibpapier). 

Insbesondere deshalb hatten die kommunalen Spitzenver-
bände auf der Bundesebene auch die Einführung eines so 
genannten Volumen-Zuschlagsfaktors eingefordert, der 
dazu dient, die Mehrkosten bei der Erfassung von Einweg-
Verkaufsverpackungen aus Papier/Pappe/Kartons auszuglei-
chen. Hierüber konnte aber mit den neuen Systembetreibern 
des Dualen Systems keine Einigung erzielt werden, sodass le-
diglich auf die bislang bekannten und in der Vergangenheit 
praktizierten Prozentsätze zurückgegriffen werden kann.

Az.: II/2 32-16-4 qu-ko Mitt. StGB NRW März 2011

158 Verwaltungsgericht Gelsenkirchen zur 
gewerblichen Abfallsammlung

Das VG Gelsenkirchen hat mit Beschluss vom 30.07.2010 (Az. 
14 L 372/10 -, NWVBl 2011, S. 30) entschieden, dass einer ge-
werbliche Abfallsammlung im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz keine überwiegenden 
öffentlichen Interessen entgegen stehen. In dem entschiede-
nen Fall bot das private Entsorgungsunternehmen privaten 
Haushalten die Aufstellung eines Altpapiergefäßes an. Im 
Gegenzug erhielten die privaten Haushalte dafür zweimal 
jährlich eine kostenlose Reinigung ihrer Biotonnen. Das VG 
Gelsenkirchen sieht hierin unter Berücksichtigung des Ur-
teils des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.06.2009 (Az. 7 

C 16.08 -) keine Sammlung auf einer vertraglichen Grundlage 
„gegen Entgelt“, weil ein ausdrücklicher Vertragsabschluss 
zwischen dem gewerblichen Sammler und den privaten 
Haushalten nicht vorliegt. 

Es spricht nach dem VG Gelsenkirchen vieles dafür, dass nach 
dem Bundesverwaltungsgericht lediglich Fälle gemeint sind, 
in denen Zahlungen an den privaten Haushaltes erfolgen. 
Vorliegend sei das Leistungsverhältnis aber genau umge-
kehrt so gestaltet, dass der private Haushalt von dem ge-
werblichen Sammler lediglich eine (Zusatz-)leistung (Bioton-
nenreinigung) erhalte. Unabhängig davon stelle sich bereits 
die Frage, ob die von dem gewerblichen Sammler angebote-
ne Serviceleistung der Reinigung der Biotonnen überhaupt 
als geltwerter Vorteil zu fassen sei, der einem „Entgelt“ in 
einem gegenseitigen Leistungsverhältnis entspräche. 

Weiterhin weist das VG Gelsenkirchen darauf hin, dass auch 
nicht dargelegt worden sei, dass der betroffene öffentlich-
rechtliche Entsorgungsträger in der Organisation seiner Ab-
fallentsorgung durch die gewerbliche Sammlung beeinträch-
tigt sei. Es sei durch die öffentlich-rechtlich Entsorgungsträger 
weder dargelegt worden, dass durch die gewerbliche Samm-
lung Anlass zu Umstrukturierungsmaßnahmen (z. B. Abfuhr-
rhythmus und Umstellung auf ein Abrufsystem, Änderung 
der Verträge mit Drittbeauftragten) oder eine Anpassung der 
Abfallgebühren erforderlich geworden seien. 

Es spreche auch viel dafür, dass die Sammlungstätigkeit des 
gewerblichen Abfallsammlers kaum Auswirkungen auf die 
Altpapierentsorgung durch den öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger habe. Es sei lediglich ein Rückgang in drei Ge-
meinden des Kreises, in denen der gewerbliche Sammler tätig 
sei, von ca. 2 Prozent der im gesamten Kreisgebiet gesammel-
ten Altpapiermenge zurzeit feststellbar. Ein solcher Rückgang 
dürfte sich auch auf die Gebührenkalkulation nicht auswirken, 
auch wenn die Verwertungserlöse für das Altpapier durch die 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger in voller Höhe zur 
Minderung der Abfallgebühren eingesetzt würden.

Die Geschäftsstelle weist ergänzend darauf hin: 
Der Beschluss des VG Gelsenkirchen vom 30.07.2010 (Az. 14 
L 372/10-) ist auf der Grundlage der klaren Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.06.2009 (Az. 7 C 16.08-) 
nicht nachvollziehbar. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
deutlich herausgestellt, dass gewerbliche Abfallsammlun-
gen (wie z. B. beim Altpapier) nach der Art eines öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers bei privaten Haushaltungen 
in dauerhaft festen Strukturen (also nicht nur gelegentlich) 
nicht zulässig sind. 

In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass eine 
Beeinträchtigung des Sammlungssystems des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers auch dadurch entstehen 
kann, dass eine Vielzahl von gewerblichen Sammlungen 
in dauerhaft festen Strukturen (also nicht nur gelegent-
lich) entstehen und hierdurch das Sammlungssystem des 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers erheblich beein-
trächtigt wird. 

So ist es durchaus vorstellbar, dass mehrere gewerbliche 
Sammler sich das Entsorgungsgebiet des öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträgers gewissermaßen wie das Fell eines 
Bären aufteilen und sich in der Summe hierdurch ergibt, dass 
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das öffentlich-rechtliche Erfassungssystem des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers beeinträchtigt wird. 

Dieser Gesichtspunkt der künftigen Auswirkungen einer 
Vielzahl von gewerblichen Sammlungen findet sich in 
dem Beschluss des VG Gelsenkirchen vom 30.07.2010 (Az. 
14 L 372/10) überhaupt nicht wieder. Gerade auch unter 
diesem Gesichtspunkt ist das Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichtes vom 18.09.2009 (Az. 7 C 16.08) auch dahin 
zu verstehen, dass jedwede gewerbliche Sammlung nach 
der Art eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers in 
dauerhaft festen Strukturen (also nicht nur gelegentlich) 
nicht zulässig sein soll. Denn auch durch eine Vielzahl von 
zahlreichen gewerblichen Sammlungen kann das öffent-
lich-rechtliche Entsorgungssystem beeinträchtigt werden 
und durch den Wegfall der Erlöse für die Altpapiererwer-
tung ein Anstieg der Abfallgebühren die zwangsläufige 
Folge sein.

Az.: II/2 31-02 qu-ko Mitt. StGB NRW März 2011

159 Oberverwaltungsgericht NRW zur Umweltzone

Das OVG NRW hat mit Beschluss vom 25.01.2011 (Az. 8 A 
2751/09) die vom 01. Januar 2008 in den Kölner Stadtteilen 
Deutz, Mülheim und Innenstadt eingerichtete Umweltzone 
für rechtmäßig erklärt. Das OVG NRW folgte der Argumen-
tation des Klägers nicht, dass die Einrichtung der Umweltzo-
ne kein geeignetes Mittel für eine Luftverbesserung sei und 
deshalb lediglich zu einer unverhältnismäßigen Belastung 
für die Autofahrer führe. Nach dem OVG NRW ist der Luft-
reinhalteplan der Bezirksregierung nicht zu beanstanden. 
Die zugrunde liegenden Prognosen seien auf der Grundlage 
der bei der Aufstellung des Luftreinehalteplans vorhandenen 
tatsächlichen und wissenschaftlichen Erkenntnisse metho-
disch einwandfrei erstellt worden. 

Dass der Luftreinehalteplan sich im Wesentlichen auf Maß-
nahmen zur Verminderung des vom Straßenverkehr verur-
sachten Immissionsanteils beschränke, sei deshalb gerecht-
fertigt, weil Maßnahmen gegen andere Verursachergruppen 
– etwa die Schifffahrt – keinen kurzfristigen Erfolg versprä-
chen oder mit schwerer wiegenden Belastungen verbunden 
seien. Wenn sich – so das OVG NRW – bei der Auswertung der 
im Zieljahr 2010 ermittelten Messergebnissen herausgestellt 
habe, dass die angestrebte Immissionsverbesserung nicht 
erreicht worden sei, führe dieses nicht zur Rechtswidrigkeit 
der geltenden verkehrsbeschränkenden Maßnahmen. Den 
Ergebnissen müsse vielmehr im Rahmen der Fortschreitung 
des Luftreinehalteplans durch weitergehende Maßnahmen 
Rechnung getragen werden.

Az.: II/2 70-40 qu-ko Mitt. StGB NRW März 2011

160 Oberverwaltungsgericht NRW zur 
Gewässerunterhaltungspflicht

Das OVG NRW hat mit Urteil vom 13.7.2010 (Az.: 20 A 1896/08 
– abrufbar unter: www.nrwe.de) herausgestellt, dass Anla-

gen in, an, über sowie unter oberirdischen Gewässern (§ 
36 WHG, § 94 LWG NRW - wie z.B. Verrohrungen, Brücken) 
grundsätzlich aus der Gewässerunterhaltungspflicht her-
ausgenommen sind und die Erhaltung den Eigentümer über-
antwortet ist, weil die Zweckbestimmung dieser Anlagen 
und damit das Interesse an ihrer Erhaltung außerhalb der 
wasserwirtschaftlicher Zielsetzungen liegt (vgl. OVG NRW, 
Urteil vom 22.8.1991 – Az.: 20 A 1272/90 -). 

Allerdings beanspruchen nach dem OVG NRW die was-
serwirtschaftlichen Belange und damit die Aufgabe der 
Gewässerunterhaltung dann Geltung, soweit Maßnah-
men in Rede stehen, die nicht den baulichen Zustand der 
Anlage betreffen. Befindet sich die Anlage in einem bau-
lich ordnungsgemäßen (rechtmäßigen) Zustand, steht im 
Hinblick auf die Pflicht zur Gewässerunterhaltung  ins-
besondere die Vermeidung von Abflusshindernissen und 
eben nicht das Erhaltungsinteresse des Eigentümers der 
Anlage im Vordergrund, sondern insgesamt das wasser-
wirtschaftliche Interesse an der Sicherstellung der Gewäs-
serfunktionen. 

Die Gewässerunterhaltungspflicht hier dann auf den Anla-
geneigentümer zu übertragen, würde nach dem OVG NRW 
im Widerspruch dazu stehen, dass der Kreis der Gewässe-
runterhaltungspflichtigen eng eingegrenzt ist und die Un-
terhaltung für das jeweilige Gewässer in einer Hand zusam-
mengefasst wird. Dieses würde nach dem OVG NRW zu einer 
unerwünschten und unzweckmäßigen Aufsplitterung der 
Unterhaltung einheitlich zu bewirtschaftender Gewässer 
bzw. Gewässerstrecken führen. 

Dabei erstreckt sich die Gewässerunterhaltung nicht nur 
auf die Sicherung des Wasserabflusses, sondern dient nach 
dem OVG NRW ebenso dazu, ökologischen Zielsetzungen 
zu erreichen (vgl. § 39 Abs. 1 Satz 1 WHG n.F. – Pflege und 
Entwicklung - und § 39 Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 WHG n.F. – Er-
haltung und Förderung der ökologischen Funktionen des 
Gewässers insbesondere als Lebensraum von wild leben-
den Tieren und Pflanzen -). Ein solches Interesse an öko-
logischen Zielsetzungen kann – so das OVG NRW – beim 
Anlageneigentümer gerade nicht von vornherein voraus-
gesetzt werden. 

Das bloße Vorhandensein einer Anlage in, an, über und unter 
oberirischen Gewässern hat lediglich zur Folge, dass es sich 
erschwerend oder beeinträchtigend auf die Gewässerun-
terhaltung wirkt, so dass der Eigentümer der Anlage zum 
Kreis derjenigen Personen gehört (sog. Erschwerer), auf die 
nach Maßgabe des § 92 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW der Auf-
wand für die Unterhaltung der Gewässer abgewälzt wer-
den kann. Diese Umlagefähigkeit setzt nach dem OVG NRW 
wiederum voraus, dass auch eine Maßnahme der Gewässe-
runterhaltung im Bereich von Anlagen dem Gewässerun-
terhaltungspflichtigen obliegt. Deshalb ist eine Maßnahme 
der Gewässerunterhaltung, die ihrer Art und ihrem Umfang 
nach durch die Existenz der Anlage bedingt ist, allein vom 
Gewässerunterhaltungspflichtigen durchzuführen, wenn 
sich die Anlage jedenfalls in einem rechtmäßigen Zustand 
befindet (vgl. auch: OVG NRW, Urteil vom 7.6.2004 – Az.: 20 
A 4757/01).

Az.: II/2 24-80 qu-qu Mitt. StGB NRW März 2011
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Buchbesprechungen

 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen

Kommentar, begründet von Dr. Kurt Kottenberg und Dr. Erich 
Rehn, fortgeführt von Rechtsanwalt Ulrich Cronauge, Ge-
schäftsführer im Verband kommunaler Unternehmen (VKU) 
a. D., Hans Gerd von Lennep, Beigeordneter im Städte- und 
Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, und Rechtsanwalt Dr. 
Hanspeter Knirsch, Beigeordneter a. D. und Stadtdirektor a. 
D., 35. Ergänzungslieferung, Stand Dezember 2010, 426 Sei-
ten, 86,50 Euro. Loseblattausgabe, Grundwerk ca. 2.000 Sei-
ten, DIN A 5, in zwei Ordnern, 128,00 Euro bei Fortsetzungs-
bezug (189,00 Euro bei Einzelbezug). ISBN 978-9722-0112-1, 
Verlag Reckinger, Siegburg.

Die 35. Ergänzungslieferung zu dem in der Praxis bewährten 
und in der Wissenschaft und Rechtsprechung anerkannten 
Kommentar umfasst die Kommentierung der teile 8 bis 13 
der Gemeindeordnung. Im Mittelpunkt steht zunächst das 
- auch in der Öffentlichkeit kontrovers diskutierte - Gesetz 
zur Schaffung von mehr transparenz in öffentlichen Unter-
nehmen im Lande Nordrhein-Westfalen (transparenzgesetz) 
vom 17. Dezember 2009, das auch für kommunale Unterneh-
men erhebliche Konsequenzen hat. 

Darüber hinaus sind die wesentlichen Rechtsverordnungen des 
Gemeindewirtschaftsrechts einer grundlegenden Prüfung und 
Aktualisierung unterzogen worden: Unter Federführung des 
Innenministeriums NRW wurden im Zuge einer Evaluation die 
Eigenbetriebsverordnung, die Kommunalunternehmensver-
ordnung, die Verordnung über die Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen sowie 
die Wahlordnung für Eigenbetriebe geändert und die Gemein-
dekrankenhausbetriebsverordnung neu gefasst. Im Bereich der 
Haushaltswirtschaft wurden der aktualisierte Krediterlass so-
wie der Evaluierungsbericht berücksichtigt. Zusätzlich wurde 
aktuelle Rechtsprechung und Literatur eingearbeitet

Az.: II/3 Mitt. StGB NRW März 2011
 
 

Das Beamtenrecht in Nordrhein-Westfalen

Kommentar von Oberamtsrat a. D. Heinz D. tadday und Re-
gierungsdirektor Dr. Ronald Rescher, Ministerium für Inneres 
und Kommunales Nordrhein-Westfalen. 131. Ergänzungslie-
ferung, Stand November 2010, 494 Seiten, 85,50 €, Lose-
blattausgabe, Grundwerk ca. 3.000 Seiten, DIN A 5, in zwei 
Ordnern, 129,00 EUR bei Fortsetzungsbezug (198,00 EUR 
bei Einzelbezug). ISBN 978-3-7922-0150-3, Verlag Reckinger, 
Siegburg

Mit der 131. Ergänzungslieferung (Stand November 2010) 
wurde die Umstellung des Werkes im teil B, die aus den 
Neuregelungen des Beamtenstatusgesetzes und des LBG 
NRW resultierte, abgeschlossen. Damit liegt nun eine voll-
ständige Neukommentierung des nordrhein-westfälischen 
Beamtenrechts vor.

Darüber hinaus enthält die Ergänzungslieferung weitere 
wesentliche inhaltliche Änderungen. So wurde die Kommen-
tierung zu § 93 LBG NRW um Ausführungen zu dienstlichen 
Beurteilungen und Auswahlverfahren, der Bedeutung von 
Anforderungsprofilen und der „qualitativen Ausschärfung“ 
von Beurteilungen, Vorbeurteilungen sowie Konkurrenten-
benachrichtigungen ergänzt.

Des Weiteren wurden die neu gefassten Beurteilungsrichtli-
nien des Ministeriums für Inneres und Kommunales aufge-
nommen. Erläuterungen zur Neufassung der Beurteilungs-
richtlinien sind der Ziffer 9.6 in der Kommentierung zu § 93 
LBG NRW zu entnehmen.

Ab dem 1. 1. 2011 finden für Dienstherrnwechsel von und zu 
Dienstherrn anderer Bundesländer und des Bundes die Re-
gelungen des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages 
Anwendung. Bei landesinternen Dienstherrnwechseln sind 
weiterhin das Versorgungslastenverteilungsgesetz und 
der Runderlass des Finanzministeriums vom 26. 7. 2010 zur 
Durchführung dieses Gesetzes zu berücksichtigen. Sowohl 
der Staatsvertrag als auch der Runderlass wurden in das 
Werk eingefügt.

Az.: I/1 043-02-0 
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